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Heft Nr.6/2018-2019

Botschaft der Regierung an den Grossen Rat

9.

Kantonale Volksinitiative zur Abschaffung der
Sonderjagd (Sonderjagdinitiative)

Chur, den 14. August 2018

Sehr geehrter Herr Standesprasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Thnen nachfolgend Botschaft und Antrag zur kantona-
len «Volksinitiative zur Abschaffung der Sonderjagd (Sonderjagdinitiative)».

I. Ausgangslage

Am 21. August 2013 reichten Vertreter des Initiativkomitees die Volksini-
tiative zur Abschaffung der Sonderjagd (Sonderjagdinitiative) bei der Stan-
deskanzlei ein. Die Initiative ist in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs im
Sinn von Art. 12 Abs. 2 Ziff. 1 und Art. 13 Abs. 1 der Verfassung des Kan-
tons Graubiinden vom 14. September 2003 (KV; BR 110.100) abgefasst und
sieht eine Anderung von Art. 11 des kantonalen Jagdgesetzes vom 4. Juni
1989 (KJG; BR 740.000) vor.

Nach Ermittlung der Zahl der giiltigen Unterschriften und Priifung der
weiteren formellen Voraussetzungen durch die Standeskanzlei stellte die Re-
gierung mit Beschluss vom 10. September 2013 (Prot. Nr. 862) fest, dass die
Volksinitiative mit 10 229 Unterschriften giiltig zustande gekommen ist. In
ihrer Botschaft vom 12. August 2014 (Heft Nr. 6/2014-2015, S. 343 ff.) be-
antragte die Regierung dem Grossen Rat, auf die Vorlage einzutreten, die
Sonderjagdinitiative jedoch aufgrund eines offensichtlichen Widerspruchs
zum Bundesrecht fiir ungiiltig zu erkldren. Der Grosse Rat beschloss am
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9. Februar 2015 mit 79 zu 36 Stimmen, die Sonderjagdinitiative fiir ungiiltig
zu erkldaren (GRP 2014/2015, S. 524).

Mit Urteil vom 8. Mérz 2016 wies das Verwaltungsgericht des Kantons
Graubiinden eine von Vertretern des Initiativkomitees gegen die Ungiiltig-
erkldrung erhobene Beschwerde ab (Urteil V 15 1). Die gegen dieses Urteil
erhobene Beschwerde an das Bundesgericht wurde am 8. November 2017
gutgeheissen (Urteil 1C_208/2016, mitgeteilt am 29. November 2017). Das
Urteil des Verwaltungsgerichts vom 8. Mérz 2016 wurde aufgehoben und die
«Volksinitiative zur Abschaffung der Sonderjagd (Sonderjagdinitiative)» zur
weiteren Priifung der Giiltigkeit an den Grossen Rat zuriickgewiesen.

Die Prisidentenkonferenz des Grossen Rats kam daraufhin zum Schluss,
dass ein Zwischenverfahren vor dem Grossen Rat zur weiteren Priifung
des Vorliegens von allfdlligen anderen Ungiiltigkeitsgriinden weder zweck-
dienlich noch notwendig sei. Die zustdndige grossritliche Kommission fiir
Umwelt, Verkehr und Energie (KUVE) kam zudem zum Schluss, dass die
Botschaft der Regierung an den Grossen Rat vom 12. August 2014 (Heft
Nr. 6/2014-2015, S. 343 ff.) keine Aussagen zum materiellen Inhalt der Ini-
tiative enthalte und sich vorwiegend auf Ausfiihrungen zur Giiltigkeit be-
ziehungsweise Ungiiltigkeit der Sonderjagdinitiative beschrinke. Aus diesen
Griinden sei eine neue oder ergidnzende Botschaft der Regierung notwendig,
die zur Initiative materiell Stellung nehme. Mit Schreiben vom 5. Dezember
2017 wies die KUVE das Geschéft an die Regierung zuriick mit dem Auf-
trag, dem Grossen Rat Botschaft und Antrag innert Jahresfrist nach Vorlie-
gen des schriftlich begriindeten Urteils des Bundesgerichts zu unterbreiten.

In der vorliegenden Botschaft hat somit eine materielle Behandlung der
«Kantonalen Volksinitiative zur Abschaffung der Sonderjagd (Sonderjagd-
initiative)» zu erfolgen. Dabei werden auch die bereits bekannten Grund-
lagen — wie das «Wildtierbiologische Gutachten zur Sonderjagdinitiative
im Kanton Graubiinden mit erginzendem Beitrag zu Schiden durch Scha-
lenwild am Wald — Wirkungszusammenhéinge und aktuelle Situation» vom
26. Februar 2014 von Prof. Dr. Klaus Robin (nachfolgend: Gutachten Ro-
bin) — sowie die Erkenntnisse aus dem Beschwerdeverfahren vor Bundes-
gericht beriicksichtigt.
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I1. Die Initiative

1. Wortlaut der Initiative

Gegenstand der Initiative bildet eine Anpassung von Art. 11 KJG. Nach-
folgend wird das geltende Recht dem Initiativtext gegeniibergestellt.

Geltendes kantonales Jagdgesetz

Sonderjagdinitiative

Art. 11: Jagdzeiten, Abschusspliine

Art. 11: Jagdzeiten, Abschusspliine

!Die Regierung legt die Jagdzeiten in den
Zeitraumen geméss Absatz 2 derart fest,
dass die Abschusspldne innert moglichst
kurzer Zeit erfiillt werden konnen. Auf die
Paarungszeit ist Riicksicht zu nehmen.

!Die Regierung legt die Jagdzeiten in den
Zeitrdumen geméss Abs. 2 derart fest, dass
die Abschusspldne innert moglichst kurzer
Zeit, auf alle Fille wihrend der ordent-
lichen Hochjagd, erfiillt werden konnen.
Dabei sind diese so zu planen, dass die
Wildbestinde unter Einbezug der Wild-
asyle und deren Lage, ohne Sonderjagd
reguliert werden kénnen.

2Die Jagdzeiten sind in folgenden Zeitrdu-
men anzusetzen:

2Die Jagdzeiten sind in folgenden Zeit-
rdumen anzusetzen:

a) Hochjagd: Im Monat September, insge-
samt hochstens 21 Tage mit der Moglich-
keit eines Jagdunterbruchs fiir die Dauer
von mindestens drei aufeinanderfolgen-
den Tagen;

a) Hochjagd: In den Monaten September
und Oktober, insgesamt 25 Tage, mit der
Moglichkeit von Jagdunterbriichen tiir
die Dauer von mindestens drei aufeinan-
derfolgenden Tagen.

b) Steinwildjagd: 1. bis 31. Oktober;

b) Keine Anderung

c) Niederjagd: 1. Oktober bis 30. November,
fiir Birkhahn und Schneehuhn erst ab 16.
Oktober;

c) Keine Anderung

d) Passjagd*: 1. Oktober bis Ende Februar,
fiir Dachse nur bis 15. Januar, fiir Edel-
und Steinmarder nur bis 15. Februar.

d) Keine Anderung

3Mit der Festlegung der Wildschutzgebiete
und der Regelung der Jagd ist anzustre-
ben, dass die Abschusspldne moglichst in
den Zeitraumen geméss Absatz 2 erfiillt
werden.

3Keine Anderung

4“Werden die Abschusspldne in den Zeit-
rdumen gemass Absatz 2 dieser Bestim-
mung nicht erfiillt, kann die Regierung zur
Regulierung der Wildbestdnde Sonderjag-
den bis langstens 20. Dezember anordnen.

‘Aufgehoben
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Geltendes kantonales Jagdgesetz Sonderjagdinitiative

3Die Regierung erlisst die notigen Be- S Aufgehoben
stimmungen fiir die Durchfithrung von
Sonderjagden. Dabei kann sie aufgrund
der Zahl des zu erlegenden Wildes und der
Grosse des Jagdgebietes die Giiltigkeit des
Jagdpatentes auf bestimmte Gebiete be-
schrianken. Ebenso kann sie die Anzahl der
Jagdpatente begrenzen.

* Die Fallenjagd wurde mit der Teilrevision des Jagdgesetzes vom 18. Okto-
ber 2016 abgeschafft (GRP 2016/2017, S. 236 ft.)

Tabelle 1: Gegeniiberstellung geltendes Recht und Initiativtext

2. Zielsetzungen der Initiative

Die Sonderjagdinitiative verlangt mit der Streichung von Art. 11 Abs. 4
und Abs. 5 KJG die Abschaffung der Sonderjagd. Als Alternative soll die
Hochjagd neu 25 anstatt 21 Tage dauern und nicht nur wie nach geltendem
Recht im September, sondern auch im Oktober stattfinden. Heute ist sodann
ein einziger Jagdunterbruch von mindestens drei aufeinanderfolgenden
Tagen zuldssig, wiahrend laut Initiativtext kiinftig auch mehrere Jagdunter-
briiche stattfinden konnen. Schliesslich wird laut Initiativtext der Vorbehalt,
wonach auf die Paarungszeit Riicksicht zu nehmen ist, gestrichen. Weiter
fordert die Initiative, dass die Abschussplidne zwingend auf der ordentlichen
Hochjagd, auf alle Fille bis zum 31. Oktober, erfiillt werden miissen. Dies
soll durch eine verstédrkte Bejagung der Wildschutzgebiete erreicht werden.

Kern und Zielsetzung des Initiativbegehrens ist es, die heute in den Mo-
naten November und Dezember mogliche Sonderjagd abzuschaffen. Die Ini-
tianten machen geltend, dass es den fiir die Jagdplanung verantwortlichen
Behorden in den vergangenen Jahren nicht gelungen sei, die Wildbestidnde
wihrend der ordentlichen Hochjagd zu regulieren. Als Folge davon sei in
den letzten Jahren ausnahmslos eine Sonderjagd angeordnet worden. Wih-
rend der Sonderjagd komme es zu jagdethisch verwerflichen Szenen und
Vorkommnissen.
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I11. Die Jagdplanung in Graubiinden
1. Gesetzliche Grundlagen
1.1. Bundesrechtlicher Rahmen

Der Bund legt geméss Art. 79 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (BV; SR 101) Grundsitze fest iiber die Ausiibung der
Fischerei und der Jagd, insbesondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der
Fische, der wildlebenden Sédugetiere und der Vogel. Aufgrund dieser Verfas-
sungsbestimmung hat der Bund im Jagdbereich eine Grundsatz- oder Rah-
menkompetenz (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 79 BV, Rz. 2).
Art. 3 Abs. 1 JSG ist die zentrale bundesrechtliche Vorschrift, welche die
Kantone zur Regelung und Planung der Jagd verpflichtet. Das Bundesge-
setz stellt die Grundsétze auf, welche die Kantone zu beriicksichtigen ha-
ben (zu deren Herleitung aus dem Bundesrecht vgl. Botschaft der Regierung
vom 12. August 2014, Heft Nr. 6/2014-2015, S. 348 ff.):

— Es ist eine artgerechte Alters- und Geschlechterverteilung sicherzu-
stellen.

— Mit der Jagdplanung soll eine gute Kondition der Tiere erreicht werden.

— Bei der Jagdplanung sind die ortlichen Verhiltnisse zu beriicksichtigen.

— Die Jagdplanung muss nachhaltig sein.

— Die Planung soll sich am Ausmass der Wildschiden am Wald und an
landwirtschaftlichen Kulturen orientieren.

1.2. Jagdregal und kantonale Jagdplanung

Der Vollzug der eidgenodssischen Jagdgesetzgebung ist grundsitzlich
Aufgabe der Kantone. Laut Art. 85 Abs. 1 Ziff. 2 KV und Art. 1 KJG steht
in Graubiinden das Jagdregal dem Kanton zu. Das Jagdregal beinhaltet das
ausschliessliche Recht zur Nutzung des Wildbestandes und zur wirtschaft-
lichen Verwertung desselben. Der Kanton kann dieses Nutzungsrecht sel-
ber wahrnehmen oder auf Dritte iibertragen, wobei im Kanton Graubiin-
den die Jagdberechtigung nach dem Patentsystem verlichen wird (Art. 3 und
Art. 5 ff. KJG). Jagdberechtigte erwerben ein Jagdpatent und miissen dafiir
bestimmte Voraussetzungen erfiillen.

Der kantonale Gesetzgeber hat im KJG sowie in der (grossritlichen)
kantonalen Jagdverordnung (KJV; BR 740.010) die Grundsitze der Jagdpla-
nung niher umschrieben (vgl. zum Ganzen Botschaft der Regierung vom
12. August 2014, Heft Nr. 6/2014-2015, S. 356 f.): Geméiss Art.1 Abs.2
KJG regelt und plant der Kanton die Jagd, wobei er eine angemessene Nut-
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zung der Wildbestidnde unter Beriicksichtigung der Anliegen der Land- und
Forstwirtschaft sowie des Natur- und Tierschutzes gewihrleistet. Ziel der
Jagdplanung ist die Erhaltung von gesunden, den ortlichen Verhéltnissen an-
gepassten und natiirlich strukturierten Wildbestanden (Art. 20 Abs. 1 KJG).
Solche natiirlich strukturierten Wildbestinde zeichnen sich durch ein aus-
geglichenes Verhéltnis zwischen weiblichen und ménnlichen Tieren aus. Bei
beiden Geschlechtern sollen die Alterspyramiden eine nicht zu starke Ju-
gendklasse, eine gute Mittelklasse und eine nicht zu schwache Altersklasse
aufweisen. Zentrales Instrument der Jagdplanung sind die Abschusspline.
Diese werden gestiitzt auf die Erhebungen {iber die Bestdnde der jagdbaren
Arten erstellt (Art. 20 Abs. 2 KJG) und legen die Anteile fest, welche den
Bestinden zu entnehmen sind (Art. 20 Abs. 3 KIJG).

1.3. Ausgestaltung der Hochjagd

Das Jagdpatent berechtigt grundsétzlich zur Jagdausiibung im ganzen
Kanton (Art. 6 Abs. 3 KJG). Die Regierung legt die Jagdzeiten fest, wobei
darauf zu achten ist, dass die Abschusspldne innert moglichst kurzer Zeit er-
fiillt werden (Art. 11 Abs. 1 und Abs. 3 KJG). Auf die Paarungszeit, nament-
lich die Hirschbrunft, ist Riicksicht zu nehmen (Art. 11 Abs. 1 KJG). Wer-
den die Abschussplidne nicht erfiillt, kann die Regierung zur Regulierung
der Wildbestdnde gemaéss Art. 11 Abs. 4 KJG Sonderjagden bis langstens
20. Dezember anordnen (sogenanntes Zwei-Stufen-Konzept). Sie erlédsst in
diesem Fall die notigen Bestimmungen fiir die Durchfithrung der Sonderjag-
den. Dabei kann die Regierung aufgrund der Zahl des zu erlegenden Wildes
und der Grosse des Jagdgebiets die Giiltigkeit des Jagdpatents auf bestimmte
Gebiete beschrianken. Ebenso kann sie die Anzahl der Jagdpatente begren-
zen (Art. 11 Abs. 5 KJG). Da in Graubiinden wihrend der Sonderjagd nur
der Rothirsch und das Reh bejagt werden (das Wildschwein ist bislang kaum
relevant), betreffen die Sonderjagdinitiative und dementsprechend auch die
nachfolgenden Ausfiihrungen nur diese beiden Tierarten.

Fiir die Einrdumung der Jagdberechtigung werden Patentgebiihren er-
hoben (Art. 21a KJG). Fiir auf der Sonderjagd erlegtes Schalenwild ist zu-
dem eine Abschussgebiihr zu bezahlen. Der Ertrag aus den Patent- und Ab-
schussgebiihren sowie aus den weiteren Einnahmen aus der Jagd hat mindes-
tens die Aufwendungen des Jagdwesens und damit die Aufwendungen fiir
die Regulierung des jagdbaren Wildes zu decken (Art. 21 Abs. 1 KJG).
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2. Aufgaben und Ziele der Jagd

Gemiss dem beschriebenen gesetzlichen Rahmen hat die Jagd verschie-
dene Aufgaben und Zielsetzungen. In der breiten Diskussion zu den The-
menfeldern Natur- und Tierschutz taucht die Jagd jedoch nur sehr am Rand
auf. Sie scheint aus dem spontanen Naturbild weitgehend verdrédngt zu sein.
Dabei erfiillt die Jagd gerade in diesen Bereichen eine dusserst wichtige
Funktion. Die Jagd fordert gesunde Wildbestidnde, schafft naturnahe Struk-
turen in der Landschaft und triagt zur Artenvielfalt bei. Jagd ist damit auch
angewandter Natur- und Tierschutz. Zudem wird mit der Jagdbeute auch ein
hochwertiges Naturprodukt fiir die Gesellschaft verfiigbar gemacht.

2.1. Gesunde und an den Lebensraum angepasste Wildbestinde

Eine zentrale Aufgabe der Jagd ist es, dafiir zu sorgen, dass in der mehr-
fach genutzten Kulturlandschaft die Wildbestdnde der Lebensraumkapazi-
tdt angepasst und beziiglich Altersklassenaufbau und Geschlechtervertei-
lung natiirlich strukturiert sind. Es geht um die 6kologische und 6konomi-
sche Tragfahigkeit von Wildtierpopulationen. Ein iiberhohter Wildbestand
fithrt zu Massierungen und in der Folge zu unhaltbaren Wildschidden in
Forst- und Landwirtschaft. Auch fiihrt ein tiberhohter Wildbestand zusam-
men mit einem Minderangebot an Nahrung fiir jedes Einzeltier zu einer
Konkurrenzsituation innerhalb der Populationen. Dies fiithrt zu schwachen
und kranken Tieren. Infolge der erleichterten Ubertragung von Krankheiten
wiren Krankheitsausbriiche hiufiger zu beobachten und die Wintersterb-
lichkeit wiirde zunehmen. Auch wiren Wildtiere insbesondere in strengen
Wintern vermehrt in Siedlungsnéhe zu beobachten und die Unfallgefahr
im Bahn- und Strassenverkehr wiirde zunehmen. Um dies zu vermeiden,
braucht es eine Wildtierregulation, die zu den wesentlichen Aufgaben der
Jagdbehorden und der Jigerschaft gehort. Ziel der Jagd und damit auch der
Jagerschaft ist die Pflege und Erhaltung eines gesunden Wildbestandes in
einer gesunden Natur. Mit der Anpassung des Wildbestandes an die Lebens-
raumkapazitit leistet die Jagd einen grossen Beitrag zum Tierschutz.

2.2. Verhinderung von Verbiss- und Schdlschéiden im (Schutz-)Wald

Bei der Regelung und Planung der Jagd haben die Kantone zu beriick-
sichtigen, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Wélder und die natiirli-
che Verjiingung mit standortgemissen Baumarten sichergestellt sind (Art. 3
Abs. 1 JSG). Der durch das Wild am Wald verursachte Schaden darf nur so
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gross sein, dass eine Verjiingung zur nachhaltigen Walderhaltung in der Re-
gel ohne besondere Schutzmassnahmen sichergestellt ist (Art. 8 Abs. 1 KJV).
Gemiss Art. 8 Abs. 2 KJV sind die Einwirkungen tragbar, wenn regional auf
mindestens 75 Prozent der Waldfldche die natiirliche Verjiingung mit stand-
ortgemédssen Baumarten gewéhrleistet ist. Ein iberhohter Wildbestand fiihrt
zu Massierungen und in der Folge zu untragbaren Verbiss- und Schilschdden
im Wald. Da im Kanton Graubiinden der Wald zu 61 Prozent aus Schutzwald
besteht (Schutz vor Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag, Hangrutschun-
gen, Murgidngen und Hochwasser), hitte dies unter Umsténden ernstzuneh-
mende Auswirkungen auf die Leistungsfihigkeit des Waldes als Schutz vor
Naturgefahren. Zur Begrenzung und Behebung von Wildschéden hat die
Regulierung der Schalenwildbestinde Vorrang vor technischen Massnah-
men (Art. 27 Abs. 2 KJV), wie dies auch in regionalen Wald-Wild-Berichten
beziehungsweise den vom Bundesrecht geforderten Konzepten zum Aus-
druck kommt.

2.3. Wildschadenverhiitung in der Landwirtschaft

Die Regulation der Wildbesténde und Landwirtschaft sind zwei Bereiche,
deren Mit- und Nebeneinander viel Konfliktpotenzial bergen kann. Gemaéss
Art. 9 Abs. 1 KJV darf der an landwirtschaftlichen Kulturen verursachte
Schaden die Bewirtschaftung nicht iibermissig beeintrichtigen (Art.9
Abs. 1 KJV). Als tibermissig gelten Schidden, wenn in einer Region der Er-
tragsausfall auf mehreren Flichen mehrmals 15 Prozent tibersteigt (Art. 9
Abs. 2 KJV). In diesen Fillen wird der Schaden unter klar definierten Vor-
aussetzungen entschadigt (Art. 20 ff. KJV). Mit der Pflicht, zumutbare Ab-
wehrmassnahmen zu treffen (Art. 17 KJV), und der Beitragsgewdhrung fiir
das Zidunen erheblich gefahrdeter Intensivkulturen (Art. 18 Abs. 1 KJV) gilt
im Landwirtschaftsbereich der Grundsatz der priventiven Schadensabwehr.
Selbstversténdlich aber profitiert die Landwirtschaft insbesondere von grif-
figen Massnahmen fiir eine nachhaltige Bestandesregulation. Ein iiberhoh-
ter Wildbestand fiihrt vor allem im Frithling zu Massierungen und bei spe-
ziellen klimatischen Situationen (verzogerter Friithlingseinzug) in der Folge
zu unhaltbaren Schiden in landwirtschaftlichen Kulturen.

2.4. Angemessene Nutzung der Wildbestinde
Jagd ist ausserdem eine Art zur Nutzung des Wildes durch fachkundiges

Hegen und Erlegen. Gemiss Art. 1 Abs. 1 lit. d JSG sollen die Kantone eine
angemessene Nutzung der Wildbestinde gewihrleisten. Im Kanton Grau-
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biinden soll das Jagdregal von den Biindner Patentjégerinnen und -jigern ge-
nutzt werden konnen. Sie erfiillen dabei eine weitere, wichtige gesellschaft-
liche Aufgabe. Die Jagd wird von der einzelnen Jigerin und dem einzelnen
Jager in der heutigen Zeit lingst nicht (mehr) primér unter 6konomischen
Aspekten betrieben, ihre Bilanz féllt aber auch in dieser Richtung positiv
aus. In iiber 100 000 Tagen in der Freizeit leisten die rund 5500 Jigerinnen
und Jager jahrlich einen wertvollen Einsatz zugunsten von verschiedenen 6f-
fentlichen Interessen im Bereich des Natur- und Tierschutzes und generieren
dabei, nachhaltig, gleichzeitig gegen 300 Tonnen Wildfleisch. Als wertvoller
Nutzen aus dem Regalvermogen des Kantons zugunsten von Jagerschaft und
Bevolkerung wird dies seit Jahren und Jahrzehnten breit anerkannt und ge-
schétzt.

3. Zentrale Herausforderungen fiir die Jagdplanung
3.1. Hohe Nachwuchsrate bei Rothirsch und Reh

Die Gidmse und der Alpensteinbock mit einer tiefen Nachwuchsrate von
12 bis 16 Prozent kdnnen im September (Gamse) und Oktober (Steinbock)
an maximal 17 beziehungsweise 20 Tagen jagdlich abschliessend reguliert
werden, im Rahmen der bewidhrten Vorschriften der Patentjagd und na-
mentlich ohne Bejagung der fiihrenden Muttertiere und deren Kitze. Die
Regulierung erfolgt iiber den Abschuss von einjihrigen und ilteren, nicht
filhrenden Tieren. Die wildbiologischen Eigenheiten der Geweihtréger,
sprich Rothirsch und Reh, sowie der Wildschweine lassen dies dagegen nicht
zu, da ithre Nachwuchsrate mit 32 -36 Prozent sehr hoch ist und die Bestdnde
insbesondere mit dem Abschuss von weiblichen Tieren reguliert werden
miissen. Neben der hohen Nachwuchsrate sind es beim Rothirsch die Grosse,
die raumgreifende Mobilitdt, die tiberdurchschnittliche Lernfidhigkeit und
die Weitergabe des Gelernten iiber Traditionen, die eine grosse Herausfor-
derung fiir die Jagdplanung darstellen.

3.2. Wachsende Wildbestinde

Die Bestandesentwicklung von Rothirsch und Reh hat in den letzten acht
Jahren entgegen den jagdplanerischen Absichten aus verschiedenen Griin-
den einen Aufwirtstrend gezeigt. Zusammen mit einer hohen Reproduk-
tionsrate des Rothirschs waren insbesondere die Zunahme der Waldfl4che,
welche als schwer zu bejagendes Riickzugsgebiet gilt, die Intensivierung in
der Landwirtschaft, die zu einer verbesserten Nahrungsgrundlage auch fiir
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den Rothirsch gefiihrt hat, und namentlich auch die mehrheitlich milden
Winter der vergangenen Jahre dafiir verantwortlich. Dieses Phdnomen ist
bei den Geweihtrdgern im ganzen Alpenraum, aber auch in ganz Europa,
Asien und Nordamerika, festzustellen. Dies zeigt sich sehr deutlich in den
angrenzenden Kantonen und dem benachbarten Ausland. Die daraus ent-
stehenden Probleme fithren dazu, dass ein reger Austausch zwischen den
fiir die Jagdplanung verantwortlichen Behorden der Alpenldnder besteht.
Die wachsenden Wildbestidnde stehen dem gesetzlich formulierten Auftrag
gegeniiber, wonach fiir naturnahe und dem Lebensraum angepasste Schalen-
wildbestdnde zu sorgen ist, auch um die Wildschidden an Wald und landwirt-
schaftlichen Kulturen auf ein tragbares Mass zu begrenzen.

3.3. Sommereinstinde des Rothirschs und Wanderpopulationen

Die Rothirschregulierung orientiert sich am Bestand im jeweiligen Win-
tereinstandsgebiet. Die Tierbestinde miissen daher iiber den Winter bis
zum Friithling der Lebensraumkapazitédt angepasst sein und Wildschdden an
Schutzwald und landwirtschaftlichen Kulturen auf ein tragbares Mass be-
grenzen.

Der Zuzug der Rothirschpopulationen im Spétherbst in die Winterein-
stande erfolgt aufgrund der klimatisch bevorzugten Lagen in Graubiinden.
Der konkrete Migrationszeitpunkt wird massgeblich von der Witterung
(Wetterumschwiinge, Winterhérte, Entwicklung des Nahrungsangebots etc.)
und von Beunruhigungsfaktoren (vor allem Jagddruck) mitbestimmt. In
Graubiinden ist bei der Jagdplanung zu beriicksichtigen, dass zahlreiche Rot-
hirsche ihre Sommereinstdnde im Nationalpark, in benachbarten Kantonen
(St. Gallen, Glarus, Uri, Tessin) und im angrenzenden Ausland (Fiirstentum
Liechtenstein, Vorarlberg, Tirol, Veltlin, Como) nur in den allerwenigsten
Jahren und dies auch nur hochstens teilweise schon bis Ende Oktober ver-
lassen und sich ins Wintereinstandsgebiet in Graubiinden bewegen (vgl. ver-
schiedene Markierungs- und Besenderungsprojekte: Proget d’ecologia 1979
[Bereich SNP], Forschungsprojekt Ratikon 2009-2014 [Ritikon und Biind-
ner Herrschaft], Forschungsprojekt Ingio via 2015-2020 [Unterengadin],
Forschungsprojekt TIGRA 2016-2019 [Mesolcina]). Die zuwandernden
Rothirschpopulationen kénnen in der Regel wahrend der Monate Septem-
ber und Oktober somit nicht jagdlich reguliert werden. Hinzu kommt, dass
diese Tierart es versteht, vor allem im Sommerhalbjahr (zwischen Mai und
Oktober) einem allzu hohen Jagddruck inner- und ausserhalb unseres Kan-
tons auszuweichen. Folglich ist fiir den Zugriff auf diese Populationsanteile
zwingend eine Bejagung nach Abschluss der Wanderungen vonnoten.
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Es kann in genereller Hinsicht festgehalten werden, dass seit 1972 mit
Ausnahme dreier Jahre (1975, 1976 und 1984) stets eine regulierende Nach-
bejagung in den Monaten November und Dezember durchgefiihrt werden
musste. Der konkrete Zeitpunkt zur Eroffnung der Sonderjagd ist regional
(Hohenlage, Witterungsverhiltnisse) unterschiedlich. Die Sonderjagd darf
erst erfolgen, wenn sich die jeweilige Rothirschpopulation in ihrem Winter-
einstandsgebiet befindet. Ein verfrithter Eingriff wiirde diese sensible Tier-
art wieder in nicht bejagbare Sommereinstandsgebiete zuriickdréangen.

In diesem Zusammenhang speziell zu erwihnen sind die Wanderpopula-
tionen aus dem Gebiet des Schweizerischen Nationalparks. Dieser ist gemass
Art. 1 des Bundesgesetzes iiber den Schweizerischen Nationalpark (Natio-
nalparkgesetz; SR 454) ein Reservat, in dem die Natur vor allen mensch-
lichen Eingriffen geschiitzt und namentlich die gesamte Tier- und Pflanzen-
welt ihrer natiirlichen Entwicklung iiberlassen wird. Gestattet sind nur Ein-
griffe, die unmittelbar der Erhaltung des Parks dienen. In fritheren Jahren
wurden im Nationalpark Rotwildabschiisse getétigt. Im Gegensatz zu den
Beurteilungen bis Mitte der 1980er Jahre zeigen die seither massgeblichen
Forschungsergebnisse, dass ein hoher bis sehr hoher Hirschbestand fiir die
Natur des Schweizerischen Nationalparks kein grundsétzliches Problem dar-
stellt. Folgerichtig hat die Eidgendssische Nationalparkkommission (NPK)
1996 beschlossen, dass eine Regulation von Rothirschen innerhalb des
Schweizerischen Nationalparks ausgeschlossen ist. Dieser Beschluss wurde
im Friithjahr 2018 bestétigt, so dass auch kiinftig keine Bejagung im Natio-
nalpark erfolgen kann. Ohne die Sonderjagd ist eine jagdliche Regulation
der im Sommer und Herbst im Schweizerischen Nationalpark einstehenden
Rothirsche nicht moglich. Eine Bestandeskontrolle ist aber angezeigt, da die
Wintereinstdnde der «Nationalparkhirsche» zum allergrossten Teil ausser-
halb des Parks liegen, wo in den dort oft als Schutzwald ausgewiesenen Fla-
chen Wald-Wild-Probleme sowie Schiden an landwirtschaftlichen Kulturen
drohen.

3.4. Zunehmende Verbiss- und Schdlschdden im (Schutz-) Wald

Gemass Nachhaltigkeitsbericht 2018 des Amts fiir Wald und Naturgefah-
ren (AWN) weisen zurzeit nur 56 Prozent der Biindner Waldflidchen genii-
gend Jungwald auf. Auf den restlichen Waldfldchen ist die Verjiingung unge-
niigend oder fehlend (39 Prozent gelten als vermindert und knapp 5 Prozent
als kritisch). Die wichtigsten Ursachen dafiir sind Licht- und Warmemangel
wegen zu dichter Baumbestinde, Konkurrenz durch Bodenvegetation und
Wildeinfluss. Gemaéss den giiltigen Wald-Wild-Berichten bestehen Verjiin-
gungsprobleme, die ganz oder teilweise auf die Einwirkung des Schalenwil-
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des zurtickgehen, auf 17 Prozent der Gesamtwaldfldche (vgl. Gutachten Ro-
bin, S. 41 ff.). Das AWN geht davon aus, dass die Wildschdden im Wald vor
allem in der nordlichen Kantonshélfte weiter zunehmen.

3.5. Konflikte mit der Landwirtschaft

Ein iiberhohter Wildbestand kann zu Massierungen und in der Folge
zu unhaltbaren Schédden in landwirtschaftlichen Kulturen fithren. Zur Ver-
glitung von Wildschdden an landwirtschaftlichen Kulturen wurden im Jahr
2017 rund 70000 Franken ausbezahlt. Die durch Grossraubtiere verursach-
ten Schiden wurden dabei nicht bertiicksichtigt. Die Schiden konzentrieren
sich nach wie vor hauptséchlich auf das Gebiet rund um den Schweizerischen
Nationalpark sowie die Mesolcina.

I'V. Das heutige Zwei-Stufen-Konzept
1. Grundsiitzliches

Das Zwei-Stufen-Konzept fiir die Bejagung von Rothirsch und Reh (so-
wie Wildschwein), bestehend aus der Hochjagd und der nachgelagerten Son-
derjagd, wurde 1986 eingefiihrt, 1989 im Jagdgesetz verankert und seither
laufend optimiert. Auf der Hochjagd im September, bei der alle Jigerinnen
und Jiger im ganzen Kanton wihrend 21 Tagen jagdberechtigt sind, gelten
die traditionellen Vorschriften des Patentsystems. Nach dem Bezug der Win-
tereinstidnde, der je nach Hohenlage innerhalb des Kantons bis zu einem Mo-
nat variieren kann, wird mit der Sonderjagd, die der Hochjagd nachgelagert
und Teil der Patentjagd ist, die Regulierung abgeschlossen. Weil die Sonder-
jagd unter grosserer Kontrolle als die Hochjagd steht (bekannte Jagerzahl,
Abbruch beziehungsweise Beendigung der Jagd jederzeit moglich), kann
damit die fiir die Bestandesregulation von Rothirsch und Reh notwendige
Bejagung von Jung- und Muttertieren vorgenommen werden. Zusammen
mit den meist kleinflichigen Wildschutzgebieten bewirkt der wihrend der
Hochjagd bewusst ausgesprochene Schutz der Kronenhirsche, der Mutter-
tiere sowie der Jungtiere aus dem jeweils aktuellen Jahr eine fiir die nach-
haltige jagdliche Regulation sehr wichtige, fldchige Verbreitung des Rot-
hirschs wihrend der Hochjagd. Dies deshalb, weil sich in deren Nihe jeweils
auch jagdbare Tiere aufhalten beziehungsweise nachfolgen. Zudem ist diese
flichige Verbreitung zusammen mit dem zur Verfiigung stehenden Asungs-
angebot eine wichtige Voraussetzung fiir das Wild zur optimalen Vorberei-
tung auf den Winter. Eine Erhohung des Jagddrucks auf die Kronenhirsche,
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die Muttertiere und/oder die Jungtiere wiirde dazu fiihren, dass sich diese
Tiere und somit die Rothirschpopulation in storungsfreien und nicht bejag-
baren Gebieten konzentrieren wiirden.

Hochjagd (Grobregulierung) Sonderjagd (Feinregulierung)
Dauer 21 Tage, mit 4-9 tdgigem Unter- max. 10 halbe Tage
bruch (07.00/07.30 Uhr - 14.00 Uhr)
Jahreszeit September anfangs Nov. — Mitte Dez.,
tageweise Mi, Sa/So
Jagerzahl Unbeschrénkt auf 1 Region beschrinkt, «selbst-
5500 Jagerinnen und Jager regulierend»
zum voraus unbekannt 1200 bis 2000 Jagerinnen und Jager
zum voraus bekannt
Jagdbare Hirsch, Reh, Gimse, Murmeltier, Hirsch, Reh, Wildschwein, je nach
Tierarten Fuchs, Dachs, Wildschwein Stand der Abschussplan-Erfiillung
Aufenthalts- | im Sommereinstand im Wintereinstand
ort Hirsch
und Reh
Jagdbare nicht laktierende W1+ Kélber, W1+
Hirsche M, Kronenhirsche 3 Tage M analog Hochjagd, ohne Kronen-
Spiesser < Lauscher hirsche, aber erst nach dem Ab-
schuss von 2 Kilbern
Jagdbare nicht laktierende W1+, an den letz- | Kitze, W1+
Rehe ten 4 Tagen Kitze, ein Rehbock,
kontingentiert mit Gdmsbock:
Sechser >16cm, Spiesser und Gab-
ler <16cm und ein Hegeabschuss
<15kg
Kontingen- Beim Rothirsch keine, beim Reh 4 Tiere (Rothirsche und Rehe)
tierung kontingentiert pro Tag
Besondere Bewirtschaftung Wildschutzgebiete | (Bewirtschaftung WSG)
Steuerungs- (WSG) differenzierte Abschussgebiihr zwi-
instrumente Schwerpunktbejagung schen Kélbern und 1+-Tieren
W = weibliche Tiere; M = ménnliche Tiere; 1+ = einjahrige und éltere Tiere

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Hochjagd und Sonderjagd

Im Zeitraum von 1990 bis 2017 sind auf der Hochjagd rund 90700 (77 Pro-
zent) und auf der Sonderjagd rund 26 500 (23 Prozent) Hirsche erlegt worden
(inklusiv Abschiisse der Wildhut, die dem Abschussplan angerechnet wer-
den). Trotz dieser Anstrengungen gelang es erst in den letzten zwei Jahren,
den Hirschbestand auf derzeit rund 16500 Tiere zu stabilisieren, ohne ihn
jedoch nachhaltig zu reduzieren. Einerseits fiihren mildere Klimabeding-
ungen und verbesserte Nahrungsgrundlagen zu einer hohen Reproduktion.
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Anderseits reagiert der Hirsch sehr empfindlich auf jede Erhohung des Jagd-
drucks und entwickelt Strategien, um diesem Druck auszuweichen. Dies ge-
lingt ihm auch deshalb immer besser, weil die Waldflidche in den letzten 30
Jahren um 25 Prozent zugenommen hat (+450 km?).

Dank des Zwei-Stufen-Konzepts, verbunden mit einer guten Anordnung
der Wildschutzgebiete, konnte aber eine bessere flichige Verteilung des
Hirschwildes sowohl im Sommer- als auch im Winterlebensraum erreicht
werden. Die Auswertung der Hochjagdabschiisse zeigt, dass der Rothirsch
heute auf einer grosseren Fliche anzutreffen ist. So stieg die Gebietsfldche
mit Hirschabschiissen auf der Hochjagd von 1609 km? im Jahre 1991 um
25 Prozent auf 2105 km? im Jahre 2017. Eine Schliisselrolle fiir eine bessere
Verteilung des Schalenwildes im Wintereinstand kommt dem kurzen und
den regionalen Bedingungen angepassten jagdlichen Eingriff auf der Son-
derjagd zu. Grosse Hirschansammlungen in den Wintereinstédnden sind sel-
tener und bilden sich erst wieder im Frithjahr, wenn das Hirschwild diese
Standorte verlisst.

2. Entwicklung der Sonderjagd

Seit den Untersuchungen der 1970er Jahre zum «Hirschproblem» im Ein-
flussbereich des Schweizerischen Nationalparks weiss man, dass der Rot-
hirsch in Graubiinden mit der Septemberjagd nicht abschliessend reguliert
werden kann. Eigentlich zeichnete sich diese Erkenntnis schon viel friiher
ab, denn schon im Jahre 1911 musste im Préttigau ein bedeutender Teil der
Abschiisse mit Spezialjagden im November und Dezember getitigt werden.
Seit der Totalrevision des kantonalen Jagdgesetzes vom 4. Juni 1989 ist die
Sonderjagd in der Zeit von Anfang November bis Mitte Dezember ein fester
Bestandteil der Biindner Patentjagd geworden. Seither werden jahrlich re-
gionale Abschussplédne erstellt und im Rahmen des sogenannten Zwei-Stu-
fen-Konzepts umgesetzt.

In den vergangenen Jahren wurde zunehmend versucht, die Jagdstrecke
von Rothirsch und Reh wihrend der Hochjagd soweit moglich zu steigern
(vgl. nachstehende Ziffern 3.1-3.7). Das bildet sich auch in der Entwicklung
der Abschusszahlen widhrend der Hochjagd und der Sonderjagd der vergan-
genen Jahre ab.
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Hirschstrecke, Kanton Graubiinden 1972 - 2017,
unterteilt nach Hochjagd und Sonderjagd (jeweils inkl. Wildhut)
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Abbildung 1: Entwicklung der Abschusszahlen Hochjagd und Sonderjagd
von 1972 bis 2017, inklusiv Abschiisse der Wildhut, die dem Abschussplan
angerechnet werden.

Seit Einfithrung der Sonderjagd Ende der 1980er Jahre haben sich im-
mer mehr Jdgerinnen und Jéger fiir die Ausiibung der Sonderjagd angemel-
det. Im Jahr 2017 zum zweiten Mal in Folge sogar iiber 3000 Jagerinnen und
Jager, wovon 1919 die Sonderjagd auch ausgeiibt haben. Die Tatsache, dass
auch der Anteil der Teilnahmen dauernd ansteigt (bis 38 Prozent im Jahr
2016), kann vor allem mit einer immer stirkeren Akzeptanz der Sonderjagd
in der Jagerschaft erklart werden.
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Entwicklung der Anmeldungen und Teilnahmen an der Sonderjagd der
Biindner Jagerinnen und Jager, seit 1990
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Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl Jigerinnen und Jiger, die sich fiir die
Sonderjagd angemeldet und daran teilgenommen haben.

In den beiden Jahren 1996 und 2007 wurde die Sonderjagd infolge des
frithen Wintereinbruchs mit massivem Schneefall nach einer sehr kurzen
Zeit abgebrochen. Dies fithrte zu einem sehr geringen Sonderjagdabschuss
und einer ungeniigenden Regulierung des Hirschbestandes mit der Folge
einer Bestandeszunahme.

3. Massnahmen zur Steigerung der Jagdstrecke wihrend der Hochjagd

Die Initianten verlangen, dass der Abschussplan in den Monaten Sep-
tember und Oktober an insgesamt 25 Tagen vollumfénglich zu erfiillen sei.
Zudem machen sie geltend, dass die Regierung Jagdbetriebsvorschriften er-
lasse, welche mehrheitlich zugunsten der Sonderjagd ausfallen wiirden und
dass fiir die Optimierung der Hochjagd zu wenig getan wiirde. Dem ist nicht
so. Dies belegt als aktuelles Beispiel das Ergebnis der Hochjagd 2017. Mit
der letztjdhrigen Hirschstrecke im September wurde der bisherige Rekord
von 1976 (!), auf den sich die Initianten mehrfach beriefen, um mehr als 500
Hirsche iibertroffen. Da es ein unbestrittenes Anliegen der Biindner Jiger-
schaft und der Biindner Politik ist, die Wildbestdnde im September mit der
freien Jagd, bei der alle Jagerinnen und Jager im ganzen Kanton jagen kon-
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nen, moglichst weitgehend zu regulieren, wurden in den vergangenen Jahren
laufend Massnahmen zur Steigerung der Jagdstrecke von Rothirsch und Reh
wiahrend der Hochjagd umgesetzt (vgl. nachstehend Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.7).
Die langfristige Entwicklung der Abschusszahlen Hochjagd und Sonderjagd
seit der gesetzlichen Verankerung der Sonderjagd im Jahre 1990 zeigt, dass
der Anteil der Sonderjagd an der Gesamtstrecke nicht gestiegen ist. Trotz
dieser positiven Entwicklung wird auch zukiinftig die Jagdplanung fiir Rot-
hirsch und Reh beziiglich einer nachhaltigen Erfiillung des Abschussplans
sehr anspruchsvoll bleiben.

3.1. Verlingerung der Hochjagd

Mit der Revision des Kantonalen Jagdgesetzes wurde die Hochjagd im
Jahr 1989 um vier Tage verldangert.

Ergebnis: In den meisten Fallen hatte die Verlangerung beim Rothirsch
einzig eine verstirkte Bejagung der mannlichen Tiere zur Folge, auch des-
halb, weil die Jagerinnen und Jager nur dann die Jagd ausiibten, wenn beide
Geschlechter jagdbar waren. Beim Reh hingegen konnte mit einer nach Be-
darf angeordneten Verldngerung der Jagd der Jagddruck besser auf die aktu-
elle Bestandessituation angepasst werden. Zudem ermoglichten die zusitz-
lichen Jagdtage in den letzten Jahren auch die Pilotversuche mit der Kitzbe-
jagung im September.

3.2. Unterbruch wihrend der Hochjagd

Mit der Teilrevision des KJG im Jahr 2006 wurde der zuvor iiber Jahr-
zehnte giiltige Jagdbeginn am 9. September aufgehoben und die Jagddauer
auf hochstens 21 Tage im ganzen Monat September festgelegt. Zusétzlich
wurde die Moglichkeit fiir einen Jagdunterbruch von mindestens drei Tagen
statuiert. Seit 2007 gehort der Jagdunterbruch und damit eine zweiphasige
Intervalljagd zum gut akzeptierten Standard der Biindner Hochjagd.

Ergebnis: Die Auswertungen zeigen, dass seit Einfiihrung dieser Mass-
nahme im September jahrlich rund 300 Hirsche mehr erlegt werden als zu-
vor mit dem festen Jagdbeginn am 9. September und der einphasigen Hoch-
jagd. Der Erfolg hingt aber stark von den Witterungsbedingungen wiahrend
der Jagd und wihrend des Jagdunterbruchs ab. Beim Rehwild spielen das
Angebot an jagdbaren Bocken und Geissen zusammen mit den Witterungs-
bedingungen eine viel grossere Rolle, weshalb hier nicht ein so grosser Ef-
fekt beobachtet wird.

587



3.3. Bewirtschaftung der Wildschutzgebiete

Die Wildschutzgebiete und deren Bewirtschaftung sind seit der Riick-
kehr des Rothirsches ein fester Bestandteil der Biindner Jagdplanung. Das
bestehende Netz von Wildschutzgebieten bildet denn auch das Riickgrat
fiir eine flachige Verteilung des Hirschwildes im Sommer beziehungsweise
wihrend der Hochjagd im September und gewéhrleistet damit eine nach-
haltige und hohe Hochjagdstrecke. Massnahmen, um den Hirschbestand in
Wildschutzgebieten besser zu bewirtschaften, werden aus Sicht des Wildtier-
managements befiirwortet. Dazu gehoren die partielle Offnung von Wild-
schutzgebieten, Storaktionen durch die Wildhut oder die seit 2013 neu ein-
gefithrten «aufgeweichten» Asylgrenzen. Der Jager darf in diesen Féllen von
ausserhalb des Wildschutzgebietes einen genau definierten Perimeter inner-
halb des Wildschutzgebietes bejagen, ohne aber das Wildschutzgebiet zu be-
treten.

Diese Massnahmen wurden in den letzten Jahren auch im partiell ge-
schiitzten Teil von vier der sechs eidgenossischen Jagdbanngebiete umge-
setzt. Sie stossen aber an Grenzen. Das flachige Netz von Wildschutzgebie-
ten muss dem Hirschwild auch bei der Anordnung solcher Massnahmen aus-
reichend Schutz wiahrend der Hochjagd bieten und von Bundesrechts wegen
eine ungestorte Brunft ermoglichen. Die Hirschbrunft findet hauptsichlich
in den Wildschutzgebieten statt. Wildasyle sind — wie bereits erwidhnt — ein
wichtiges Instrument der Jagdplanung. Daher konnen diese Schutzgebiete
nicht wahllos fiir die Hochjagd geoffnet werden, nur um kurzfristig eine Stei-
gerung der Jagdstrecke zu erreichen. Nach einem zu starken Eingriff in den
Monaten September und Oktober wiirde das Hirschwild diese Einstdnde
kiinftig tiber lingere Zeit — erfahrungsgemass iiber mehrere Jahre — meiden.
Dieser Vorgang wiirde klarerweise das Ziel unterlaufen, dem Hirschwild mit
den Wildschutzgebieten eine fldchige Sommerverteilung und eine stérungs-
arme Brunft zu ermoglichen. Ebenso wiirden die Bemiihungen zur nachhal-
tigen Steigerung der Hochjagdstrecke vereitelt.

2018 werden in 70 Wildschutzgebieten Massnahmen zur Bewirtschaftung
der Wildschutzgebiete umgesetzt. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass
diese Massnahmen nur in grosseren Wildschutzgebieten Sinn machen, da
eine Storung in kleineren Wildschutzgebieten deren positive Funktion ge-
fahrden wiirde. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl
einbezogener Wildschutzgebiete seit 2013 und dokumentiert die stetige Wei-
terentwicklung der Jagdplanung auch in diesem Bereich.
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Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Anzahl 12 12 43 60 63 70

Tabelle 3: Entwicklung der Anzahl bewirtschafteter Wildschutzgebiete seit 2013

Ergebnis: Rund 55 Prozent der Hochjagd-Abschiisse erfolgen im Ein-
flussbereich von Wildschutzgebieten. Die Massnahmen zur Bewirtschaftung
der Wildschutzgebiete miissen stindig angepasst und verdndert werden, da-
mit sich der Rothirsch nicht darauf einstellen kann. Mit der erwidhnten Be-
wirtschaftung der Wildschutzgebiete kann die Hirschstrecke erhoht werden.
Diese Massnahmen reichen jedoch nicht aus, um die Abschussplidne beim
Hirschwild auf einer Hochjagd im Sinne der Initiative zu erfiillen.

3.4. Freigabe von Hirschkdilbern, Rehkitzen und laktierenden Muttertieren

Von 2013 bis 2015 wurden in einem Wildschutzgebiet im Prittigau an den
letzten beiden Jagdtagen die Hirschkélber zur Bejagung frei gegeben.

Ergebnis: Die Massnahme bewirkte einen bescheidenen, nicht nachhalti-
gen Erfolg. Schon bei den ersten Hirschproblemen in den 1940er und 1950er
Jahren wurden de facto die sdugenden Hirschkithe zum Abschuss frei ge-
geben. Die Folgen waren damals wie heute negativ, aus folgenden Griinden
(vgl. Gutachten Robin, a.a.0., S. 29):

— Wenn Kdlber und laktierende Kiihe gleichzeitig jagdbar sind, fithrt das
dazu, dass diese Familienverbdnde im offenen Jagdgebiet aufgerieben
werden und die Rothirschpopulation sich somit im Sommer langfris-
tig tiberwiegend nur in storungsfreien und nicht bejagbaren Gebieten
halten konnte. Das hétte einen nachhaltig negativen Einfluss auf die
Hochjagdstrecke im September und als Folge davon auf die Wildscha-
densituation.

— Wenn nur Kilber frei gegeben werden, geschieht das vorstehend Be-
schriebene in einem noch starkeren Ausmass, weil die zuriickbleibenden,
laktierenden Hirschkiihe aus diesem Erlebnis «die Lehren ziehen» und
in der Folge Sommereinstdnde aufsuchen werden, in denen ihnen nicht
nochmals dasselbe Schicksal ereilt. Eine nachhaltig regulierende Wir-
kung entféllt oder wird im Vergleich zu heute gar reduziert, weil das re-
produzierende Muttertier nicht entnommen wird und mit besseren Kon-
ditionsbedingungen fiir die ndchste Trichtigkeit vorbereitet wird.

— Wenn nur fiihrende Muttertiere erlegt werden, hat das zwar eine (zu
starke) regulierende Wirkung zur Folge, ist dies jedoch aus ethischer
und tierschiitzerischer Sicht nicht vertretbar. Diese Massnahme wurde
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in Graubiinden auch schon angewendet, nimlich als Reaktion auf die
Reduktionsforderungen ab den 1940er Jahren. Zumindest in einzel-
nen Regionen (Nationalparkregion) waren laktierende Kiihe de facto
bis 1966 jagdbar (Kiihe waren jagdbar, sofern sie nicht in der Begleitung
eines Kalbes waren). Dies hatte direkt zur Folge, dass beispielsweise die
Biindner Hochjagdstrecke von 1956 bis 1969 stagnierte oder regional so-
gar leicht zuriickging, obwohl sich der Bestand verdoppelte. Es fand eine
als Phinomen bekannte Uberbejagung des Standwildes statt, indem die
Kleinrudel aufgerieben wurden. Hirschwild iiberlebte in dieser Situation
fast nur noch in schwer oder nicht bejagbaren Gebieten, in Schutzgebie-
ten und ausserhalb des Kantons.

Neben den Wildschutzgebieten sind die nicht bejagten Mutter/Jung-
tier-Einheiten der Garant fiir eine gute flachige Verteilung im Sommerein-
stand und den sehr hohen Abschuss an ein- und zweijdhrigen Tieren auf der
Hochjagd (70 Prozent der erlaubten Abschiisse).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei der Freigabe der Kélber und
laktierender Muttertiere wihrend der Hochjagd der nachhaltig mogliche
regulierende Effekt im Vergleich viel kleiner ist als die negativen Auswir-
kungen auf die Wildverteilung. Es steht zudem ausser Diskussion, dass eine
Freigabe von Kilbern und fithrenden Kiithen bei den schwer steuerbaren
Verhiltnissen der flachendeckenden Hochjagd aus tierschiitzerischer Sicht
sehr viel kritischer zu beurteilen ist als eine regionsweise, halbtageweise Be-
jagung auf der Sonderjagd.

Obwohl viele der oben beschriebenen Effekte auch fiir das Rehwild zu-
treffen, kann die Bejagung von Rehkitzen an den letzten vier Tagen der
Hochjagd gut ausgefiihrt werden. Nach den erfolgreichen Pilotversuchen im
Engadin wird dies seit 2016 im ganzen Kantonsgebiet praktiziert. Der Ab-
schuss eines Kitzes von einer Rehgeiss Ende September hat nicht dieselben
negativen Auswirkungen auf die Wahl des Sommereinstandes der Rehgeiss
im kommenden Jahr. Rehgeissen sind im Sommer in ein Territorialsystem
eingebunden und miissen sich stark nach dem Angebot an den noch freien
Plitzen richten. Weil sehr viele Geissen zwei Kitze fiihren, ist der Abschuss
eines Tieres nicht gleich ein Totalverlust des aktuellen Fortpflanzungserfol-
ges und deshalb weniger pragend als fiir die Hirschkuh. Wihrend beim Rot-
hirsch eine negative Erfahrung eines Alttieres das Wanderverhalten einer
ganzen Gruppe oder eines Rudels beeinflussen kann, ist dies bei den mehr-
heitlich einzeln organisierten Rehen nicht der Fall. Weil die Rehkitze un-
abhingig vom Geschlecht dem Abschussplan angerechnet werden, sind die
Kitzabschiisse ein substantieller Beitrag zur Erfiillung des Abschussplans.
Trotzdem empfiehlt es sich nicht, diesen Eingriff allzu stark zu steigern.
Diese Massnahme kann ndmlich nur dann angewendet werden, wenn gleich-
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zeitig die Rehgeissen und Schmalrehe geschiitzt werden, was der notwendi-
gen Regulierung zuwider lauft.

3.5. Pilotprojekt im Prittigau

Auf der Hochjagd 2017 wurde im Jagdbezirk XI Herrschaft-Prittigau auf-
grund der drohenden Einschleppung der Tuberkulose aus dem Vorarlberg
und der hohen Wildschdden im Schutzwald ein Pilotprojekt zur stdrkeren
Bejagung des Rothirsches durchgefiihrt. Im ganzen Jagdbezirk wurde ein
Grossteil der allgemeinen Wildschutzgebiete an den ersten drei Tagen fiir
die Bejagung von nicht fithrenden weiblichen Tieren und Spiessern freige-
geben. In der ersten Jagdphase wurde zusitzlich der Teilschutz des Hirsch-
spiessers aufgehoben.

Ergebnis: Auch aufgrund der optimalen Witterungsbedingungen wurde
der Abschuss gegeniiber dem zehnjdhrigen Mittel verdoppelt, wobei die
Spezialmassnahmen schitzungsweise rund 50 Prozent zur Steigerung der
Jagdstrecke beitrugen. In einer optimierten Form werden die Massnahmen
auch 2018 weitergefiihrt. Es stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit
dieser Massnahme. Erst die kommenden Jagden werden dariiber Auskunft
geben.

3.6. Massnahmen im Domleschg

In der Teilregion Domleschg musste — wie auch in anderen, meist an der
Kantonsgrenze gelegenen Regionen — im Friihling 2018 auf den Hirschtaxa-
tionen festgestellt werden, dass der Hirsch-Winterbestand nicht im ge-
wiinschten Ausmass reguliert worden war, obwohl die Vorgaben in den letz-
ten Jahren immer erfiillt oder gar iibertroffen wurden. Bei der vertieften
Auseinandersetzung mit dem Problem hat sich erwiesen, dass die Ursache
in einer als Phdnomen bekannten Grenzsituation zwischen zwei Regionen
mit unterschiedlichen Jagdterminen auf der Sonderjagd sowie auch in einer
lokalen Unterbejagung auf der Hochjagd liegen konnte. Mit verschiedenen
Massnahmen auf der Hoch- und Sonderjagd soll das Problem nun gelost
werden: Die Pline werden erhoht, fiir die Hochjagd werden zwei neue Ji-
gerparkplédtze ndher im Jagdgebiet bewilligt, die Bewirtschaftung der Wild-
schutzgebiete wird verstdrkt, auf der Sonderjagd wird das Problemgebiet
im Sinn einer Uberlappungszone fiir Jigerinnen und Jiger aus beiden an-
grenzenden Regionen zur Bejagung frei gegeben. Forstliche Massnahmen
unterstiitzen dies, indem lokal mit Schussschneisen eine verbesserte Beja-
gung ermoglicht werden soll. Diese Massnahmen wurden zusammen mit der
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Jagerschaft, den Forstvertretern und den Gemeinden erarbeitet und werden
in den Jagdbetriebsvorschriften 2018 umgesetzt.

3.7. Fazit

Im Bestreben, die Bestandesregulation so weit als moglich wihrend der
Hochjagd sicherzustellen, wurden und werden laufend verschiedene Mass-
nahmen zur Steigerung der Jagdstrecke von Rothirsch und Reh gepriift und
umgesetzt. Die wildbiologischen und lebensraumokologischen Verhéltnisse —
namentlich das Wanderverhalten beim Rothirsch — und die bei der Jagdpla-
nung einzuhaltenden Grundsitze setzen jedoch klare Schranken. Im Ubri-
gen zeigt sich, dass die Jagdstrecke wiahrend der Hochjagd in hohem Masse
von den vorherrschenden Witterungsverhiltnissen abhingt. Insgesamt ist
festzustellen, dass eine Optimierung mit einzelnen Massnahmen noch mog-
lich zu sein scheint, eine nachhaltige und relevante Steigerung der Abschuss-
zahlen auf der Hochjagd jedoch nicht realistisch ist. Trotz aller Bemiithungen
kann die vollumféngliche Erfiillung der Abschusspldne beim Hirschwild auf
der Hochjagd im Sinn der Initiative in keiner Weise gewéhrleistet werden.
Dies gilt in einer etwas weniger absoluten Form auch fiir das Rehwild.

Diese Erkenntnisse wurden bestdtigt auch im Rahmen eines «Aus-
tauschs mit jagdinteressierten Kreisen», welchen das Bau-, Verkehrs- und
Forstdepartement und das Amt fiir Jagd und Fischerei im Friihjahr 2018
durchfiihrten. An den verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Kanton
nahmen rund 1000 Personen teil. Uberdies fanden Treffen mit Vertretern
der Schutz- wie auch der Nutzungsinteressen statt (Natur- und Tierschutz-
organisationen, Verband der Waldeigentiimer Graubiinden SELVA, Biind-
ner Bauernverband). Schliesslich wurde auch im Gespréach mit den Initian-
ten der Sonderjagdinitiative tiber die Optimierung der Biindner Jagd und die
Steigerung der Jagdstrecke wihrend der Hochjagd diskutiert.

Die Ergebnisse aus dem Austausch sind in die neuen Jagdbetriebsvor-
schriften eingeflossen, soweit sie auch einen Riickhalt in der breiten Jéager-
schaft fanden. Es waren dies Vorschlédge fiir eine organisierte Sonderjagd in
einer Region und Optimierungen in der Bewirtschaftung der Wildschutz-
gebiete. Verschiedene Vorschlidge, wie der Abschuss von fithrenden Tieren
und Kilbern, welche kurzfristig einen erhohten Jagddruck und eine erhohte
Jagdstrecke begiinstigen konnten, wurden von der Jédgerschaft nicht mit-
getragen. Wohl nicht zuletzt auch aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit.
Substantielle Anderungsvorschlige beziiglich des bestehenden Zwei-Stu-
fen-Konzepts der Biindner Jagd wurden nicht vorgebracht, vielmehr zeigte
sich, dass dieses von der Jagerschaft und von den Natur- und Tierschutzorga-
nisationen grundsétzlich getragen wird.
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Der Blick iiber die Grenze zeigt, dass auch in den benachbarten Kanto-
nen und Lindern mit hohen Hirschbestdnden eine Regulierung nur moglich
ist, wenn bis mindestens im Dezember gejagt wird.

Jagdbeginn Jagdende Jagdsystem
Schweiz
Graubiinden 01.09. 16.12. Patentjagd
St.Gallen 15.08. 15.12. Revierjagd
Tessin 01.09. 15.12. Patentjagd
Uri 10.09. 30.11. Patentjagd
Glarus 07.09 20.12 Patentjagd
Fiirstentum 01.05. 15.01.
Liechtenstein
Osterreich
Voralberg 10.05. 14.01.
Tirol 01.06. 31.12.
Italien
Stdtirol 01.05. 15.12.
Sondrio 01.09. 08.12.
Trentino 02.05. 31.12.
Deutschland
Bayern 01.06. 31.01.

Tabelle 4: Jagdzeiten Rothirsch in den benachbarten Kantonen und Lindern

Diese Vergleiche mit den angrenzenden Kantonen und Regionen besti-
tigen das Zwei-Stufen-Konzept. Dabei ist liberdies zu berticksichtigen, dass
kein anderer Schweizer Kanton schon so lange eine gesittigte Rothirsch-
population aufweist, eine dhnliche Bedeutung als Einstand des Rothirsches
hat und einen vergleichbaren Zuzug aus so vielen angrenzenden Gebieten
erhilt. Die Jagdplanung in Graubiinden ist entsprechend anspruchsvoller
und der Moglichkeit eines Eingriffs im November und im Dezember kommt
eine erhohte Bedeutung zu.
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V. Auswirkungen einer Annahme der Initiative
1. Bestandesregulierung im September und Oktober

Mit einer Annahme der Initiative wiirde die Moglichkeit zur Durchfiih-
rung von Sonderjagden nach der ordentlichen Hochjagd entfallen. Die Ab-
schussplédne wiren ausschliesslich wihrend der Hochjagd zu erfiillen. Diese
wiirde neu 25 Tage dauern (d.h. vier Tage langer als nach geltendem Recht),
welche im September und neu auch Oktober anzusetzen wéren, wobei meh-
rere Jagdunterbriiche moglich sein sollen.

Ohne die Moglichkeit zur Durchfithrung der Sonderjagd ab Anfang No-
vember sind gezielte Eingriffe in Hirschregionen, in denen die planerischen
Vorgaben wihrend der Hochjagd nicht erfiillt werden, nicht mehr moglich.
Neben dem Nationalpark betrifft dies vor allem auch grenznahe Gebiete so-
wie Regionen mit hohen Laubholzanteilen, deren Gebiete meist erst nach
dem Blattfall effizient bejagt werden konnen. Auch wiirde mit dem Verzicht
auf eine nachgelagerte Sonderjagd eine markante Zunahme und verstirkte
Konzentration des Hirsch-Winterbestandes herbeigefiihrt und wiirden sich
Konflikte mit den iibrigen Lebensraumnutzern erhéhen und die Wildscha-
densituation im Wald verschéirfen.

Dass eine abschliessende Regulation der Wildbestinde wihrend der
Hochjagd — selbst wenn diese auf 25 Tage und in den Oktober hinein verlin-
gert wiirde — nicht moglich ist, wurde auch im Rechtsverfahren betreffend
Giiltigkeit der Sonderjagdinitiative bestidtigt. In seinen Erwidgungen weist
das Bundesgericht auf die Feststellungen des Verwaltungsgerichts Graubiin-
den und des Bundesamtes fiir Umwelt (BAFU) hin, die eine Steigerung der
Jagdeffizienz durch geeignete Massnahmen (z.B. Gestaltung der Jagdinter-
valle und Jagdbanngebiete oder Freigabe von Muttertieren und Jungtieren
wihrend gewisser Zeiten der Hochjagd) zwar fiir moglich halten, solche
Massnahmen zur Erreichung der Ziele der Bestandesregulierung jedoch als
nicht geniigend erachten. Vielmehr seien dafiir weitere Abschiisse nach der
Hochjagd erforderlich (Bundesgerichtsurteil 1C_208/2016, Erw. 6.2.). Die
Erkenntnis aus dem Bundesgerichtsurteil, dass die Ziele der Bestandesregu-
lierung von Hirsch und Reh sich mittels einer Intensivierung der Jagd in den
Monaten September und Oktober nicht erreichen lassen, deckt sich mit der
bekannten wildbiologischen Beurteilung, wonach sich das Wildtiermanage-
ment an der Uberwinterungssituation zu orientieren hat. Die Winterein-
stinde sind am stidrksten wildschadengefidhrdet, und Konzentrationen von
Wildtieren in den Wintereinstandsgebieten mindern deren Chancen, den
Winter zu iiberleben (vgl. Gutachten Robin, S. 21).

Zusammenfassend gilt festzustellen, dass auch mit einer Verldngerung
der Jagdzeit wihrend der Hochjagd im September und Oktober von 21 auf
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25 Tage beim Rothirsch davon ausgegangen werden muss, dass aufgrund
der genannten Griinde rund 600-1800 Tiere vom Abschussplan nicht er-
legt werden konnen. Die Differenz der Hochjagdstrecke zum Abschussplan
ist dabei abhidngig vom Migrationszeitpunkt der Wanderpopulationen und
von den Witterungsverhiltnissen wihrend der Hochjagd, mithin von Fak-
toren, welche durch die Jagdplanung nicht beeinflussbar sind und von Jahr
zu Jahr stark variieren konnen. Ohne Sonderjagd konnen diese Tiere ent-
weder nicht bejagt werden oder miissen mit anderen Mitteln bejagt werden
konnen, damit die zentrale Aufgabe der Jagd — die Wildbestdnde der Le-
bensraumkapazitit anpassen und die Wildschidden auf ein tragbares Mass
reduzieren — trotzdem wahrgenommen werden kann.

2. Einfiihrung einer Regiejagd
2.1. Zuldssigkeit einer Regiejagd

Das Bundesgericht hilt in seinem Urteil vom 8. November 2017 fest, dass
die Wildhut in Graubiinden gestiitzt auf das Verfassungsrecht beziehungs-
weise das dort statuierte Regalrecht die nach der Hochjagd noch erforder-
liche Bestandesregulierung vorzunehmen befugt ist. Das Verwaltungsgericht
Graubiinden wie auch die Regierung hatten das Vorliegen einer geniigenden
Grundlage fiir eine solche Regiejagd verneint.

Neben der Frage der Gesetzesgrundlage war im Rechtsverfahren tiberdies
strittig, ob Text und Zweck der Initiative eine der Hochjagd nachgelagerte
Regiejagd tiberhaupt zulassen, zielen die Initianten doch darauf ab, dass ab
November nicht mehr gejagt werden soll. Das Bundesgericht kam in seinen
Erwédgungen zum Schluss, dass die Sonderjagdinitiative eine Regiejagd in
beschrinktem Umfang nicht ausschliesse. Die von der Initiative angestrebte
Anderung von Art. 11 KJG beziehe sich nur auf die private Jagd und nicht
auf die Regiejagd. Entsprechend hilt es konkret fest (Bundesgerichtsurteil
1C_208/2016, Erw. 7.1 und Erw. 7.2): «Aus dem Text der Initiative und ihrer
Begriindung ergibt sich, dass nach der Hochjagd zur Bestandesregulierung
keine Sonderjagd mehr stattfinden soll. Sie verlangt, dass die Abschuss-
pline bereits wihrend der Hochjagd vollumfinglich erfiillt werden. Die
Vorinstanz bemerkt zu Recht, dass vor diesem Hintergrund eine blosse Er-
setzung der bisherigen Sonderjagd durch eine Regiejagd mit der Initiative
nicht zu vereinbaren wiire. Sie scheint indessen zu iibersehen, dass die von
der Initiative angestrebte Anderung von Art. 11 KJG sich nur auf die private
Jagd bezieht und nicht auf die Regiejagd.»

Die in diesem Zusammenhang zu diskutierende Regiejagd wiirde somit
gestiitzt auf Art. 85 Abs. 1 Ziff. 2 KV und Art. 1 Abs. 1 KJG erfolgen. Das
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heisst, dass der Kanton in Eigenregie sein Recht am Jagdregal ausiibt. Da-
mit wére hinsichtlich der Bestandesregulierung nach der Hochjagd — unab-
héngig der konkreten Ausgestaltung — ein Systemwechsel zu vollziehen: von
der Patentjagd (Sonderjagd) hin zu der Ausiibung des Jagdregals durch den
Kanton (Regiejagd).

Gemiss Bundesgericht bezieht sich der von der Initiative tangierte Art. 11
KJG, welcher die Jagdzeiten definiert und den Grundsatz festschreibt, dass
die Bestandesregulierung innert moglichst kurzer Zeit zu erfolgen hat, — wie
erwahnt — nur auf die Patentjagd, nicht aber auch auf eine Regiejagd. Bei
einer Regiejagd sind demnach einzig die Schonzeiten gemdiss eidgenossi-
schem Recht (Art. 5 JSG) einzuhalten. Das heisst, dass diese Regiejagden bis
zum Beginn der Schonzeit am 1. Februar (Art. 5 Abs. 1 lit. a, b und d JSG)
durchgefiihrt werden konnen. Das Bundesgericht geht dabei zudem davon
aus, dass die zur Erfiillung der Jagdplane nach Abschluss der ordentlichen
Jagd noch erforderliche Regiejagd einen deutlich geringeren Umfang auf-
weisen sollte, der mit der bisherigen Sonderjagd nicht vergleichbar ist (Bun-
desgerichtsurteil 1C_2018/2016, Erw. 8). Dies aufgrund der Feststellung des
Bundesgerichts, dass die Bestandesregulierung durch geeignete Anpassun-
gen des Jagdregimes — beispielsweise die Gestaltung der Jagdintervalle und
Jagdbanngebiete oder die Freigabe von Muttertieren und Jungtieren wéh-
rend gewisser Zeiten der Hochjagd — weitgehend wihrend der ordentlichen
Jagd erfolgen konne. Zur Beurteilung der Initiative geht die Regierung von
einem Abschussplan beim Rothirsch fiir die Regiejagd von rund 600-1800
Tieren aus. Aufgrund des unter Ziff. I'V.1. bereits Gesagten ist in der Ein-
schitzung der Regierung demnach davon auszugehen, dass — will man den
heutigen Bestand beibehalten oder gar reduzieren — eine Regiejagd in mass-
geblich erheblichem Umfang erforderlich wire und vor allem dass die Zahl
der zu erlegenden Tiere im Jahresvergleich je nach Witterungsbedingungen
wihrend der Hochjagd sehr stark schwankt. Diese Ausgangslage erschwert
es, die Varianten einer Regiejagd zu konkretisieren, zumal stets zu beriick-
sichtigen ist, dass Text und Zweck der Initiative nicht unterlaufen werden.
Dem Bundesgerichtsurteil lassen sich nur wenige konkrete Hinweise zu
einer mit der Initiative zu vereinbarenden Regiejagd entnehmen.
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2.2. Mogliche Varianten der Regiejagd
2.2.1. Regiejagd durch Wildhiiter

Im heutigen Regime tétigt der Kanton beziehungsweise die Wildhut fol-
gende Abschiisse:

Hegeabschiisse: Verletzte, kranke und verwaiste Tiere werden durch die

Wildhiiter (auch ausserhalb der Jagdzeit) erlegt (Art. 8 JSG).

— Abschiisse als Einzelmassnahmen: Gegen (geschiitzte oder jagdbare)
Tiere, die erheblichen Schaden anrichten, konnen Einzelmassnahmen
(wie der Abschuss) ergriffen werden (Art. 12 Abs. 2 JSG). Eine Ent-
nahme von bis zu zehn Prozent des fortpflanzungsfihigen Bestandes
einer bestimmten Art wird als zuldssig erachtet, es miissen aber die an-
visierten Tiere sein, die fiir den erheblichen Schaden verantwortlich sind
(BGE 136 11 101).

— Besondere Massnahmen im Rahmen der Sonderjagd: Wird in einer Re-
gion oder in Teilen davon die Jagd nicht oder nicht in geniigendem Masse
ausgelibt, so konnen auch von der Wildhut Abschiisse getitigt werden
(Art. 62 der Jagdbetriebsvorschriften [JBV; BR 740.025]). Zudem wer-
den heute auch Tiere zur Erfiillung der Abschussplidne erlegt, wenn die
Differenzen in einer Region nach Abschluss der Hochjagd im September
gering sind, d.h. in der Regel weniger als 10 Tiere betragen.

Die Wildhut titigte in den letzten fiinf Jahren insgesamt durchschnittlich
rund 300 Abschiisse im Jahr, wovon im Mittel ein Drittel — das heisst rund
100 Tiere — als Regulationsabschiisse bezeichnet werden konnen. Bei den
Ubrigen handelt es sich um Hegeabschiisse und Massnahmen gegen scha-
denstiftende Tiere.

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017
Gesamtabschuss 4485 4507 5232 5441 6515
Abschuss Wildhut 285 227 325 398 329
davon Regulations- 80 63 102 167 73
abschiisse

Anteil der Regula- 1.8% 1.4% 2.0% 31% 1.1%
tionsabschiisse WH

an Abschussplan

Tabelle 5: Beitrag der Wildhut an den gesamten Rothirschabschuss und Pro-
zentanteil davon durch Abschiisse zum Erreichen des Abschussplans
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Die aktuelle Praxis zeigt, dass heute in stark untergeordnetem Mass
und nur punktuell Tiere zur Erfiillung des Abschussplans durch die Wild-
hut erlegt werden. Dieser Anteil macht lediglich ein bis drei Prozent des
festgelegten Abschlussplans fiir den Rothirsch aus. Mit der Annahme der
Sonderjagdinitiative miisste der Kanton in Ausiibung seines Regalrechts
neu eine deutlich weitreichendere Regiejagd zur Bestandesregulierung or-
ganisieren. Diese wére dann klar abzugrenzen von den bereits heute durch
die Wildhut getétigten Abschiissen, mit welchen Tiere mit Schussverlet-
zungen, zur Wildschadenverhiitung, als Waisenkélber oder bei Austreib-
aktionen aus Wildschutzgebieten erlegt werden. Neben Fragen hinsicht-
lich der Jagdorganisation miisste auch festgelegt werden, wie der Kanton
die durch seine Mitarbeiter oder durch Dritte in seinem Auftrag erlegten
Tiere verwertet.

Wird nach der von der Regierung vertretenen Auffassung davon ausge-
gangen, dass nach der Hochjagd im September und Oktober mit einer Diffe-
renz zum Abschussplan von rund 600-1800 Rothirschen und 250-450 Re-
hen gerechnet werden miisste, so wiren zuséatzliche Ressourcen erforderlich.
Die heute 60 Wildhiiter sind mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausge-
lastet und nicht in der Lage, neben diesen Aufgaben — darunter die jahrlich
getétigten rund 300 Abschiisse — zusitzlich noch eine Bestandesregulierung
vorzunehmen. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich auch das jagdliche
Zeitfenster aufgrund der im Vergleich zur Sonderjagdausiibung deutlich ge-
ringeren personellen Ressourcen verldngern wiirde, was zu einer ldngeren
Storung und somit zu einer grosseren jagdlichen Belastung der Tiere fithren
wiirde. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Scheinwerfer, Wiarmbildgerite etc.
wiirde zu keiner nachhaltig effizienteren Bejagung fiihren, da eine dauernde
Storung die Tiere mittelfristig sehr scheu werden ldsst und somit schwer
bejagbar macht. Gerade deshalb setzt die Wildhut diese Hilfsmittel schon
heute nur punktuell bei Spezialeinsdtzen ein. Weiter ist zu beachten, dass
die heutige Sonderjagd auch deshalb eine hohe Effizienz aufweist, weil sich
gleichzeitig viele Jagerinnen und Jiger im Gebiet befinden und durch den
kurzen, aber hohen Jagddruck Tiere auch in schwer bejagbarem Geldnde in
Bewegung gebracht werden. Die Bergung von erlegtem Wild aus in Graubiin-
den meist unwegsamem Geldnde, der Transport zum Lebensmittelbetrieb
und schlussendlich auch der Verkauf beziehungsweise die Verwertung des
Wildbrets wiirden schliesslich zu einem weiteren, wesentlich erhohten Auf-
wand fiir die Jagdbehorde fithren, welcher derzeit kaum quantifizierbar ist.
Der erhohte Personalbedarf wiirde sich zudem auf die Monate November bis
Januar konzentrieren, er ist deswegen quantitativ aber trotzdem nicht vor-
hersehbar und dadurch schwierig sicherzustellen.

Fazit: Die Abschusspldne kénnen mit einer Regiejagd durch das jetzige
Personal nicht erfiillt werden. Dazu miisste weiteres Personal angestellt wer-
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den. Das Zeitfenster fiir die zu titigenden Abschiisse wiirde sich gegeniiber
der heutigen Sonderjagd (maximal zehn Halbtage) verldngern.

2.2.2. Regiejagd unter Beizug von privaten Jigerinnen und Jigern

Das Bundesgericht hat sich in seinem Urteil vom 8. November 2017 nicht
dazu gedussert, ob der Kanton befugt wire, im Rahmen der Regiejagd pri-
vate Jagerinnen und Jager zur Erfiillung der Jagdplédne nach der ordentlichen
Hochjagd zu beauftragen. Klar ist aufgrund des Gesagten, dass eine «orga-
nisierte Sonderjagd», wie sie bis 1993 im ganzen Kanton stattfand, nicht zur
Diskussion stehen kann. Aufgrund von Wortlaut und Zweck der Initiative ist
auch davon auszugehen, dass eine Jagdausiibung durch Private im November
und Dezember auf der Grundlage des Patentsystems generell ausscheidet.

Die Initianten haben sich jiingst dahingehend gedussert, dass sie sich die
Einbindung von privaten Jagerinnen und Jidgern bei der Ausfithrung der
Regiejagd vorstellen konnten. Es stellt sich somit die Frage, ob und wie die
Jagdbehorde die Ausfiihrung von Regieabschiissen — ausserhalb des Patent-
systems — an private Jagerinnen und Jdger ganz oder teilweise iibertragen
konnte. Als Anhaltspunkt kann Art. 12 Abs. 2 JSG herangezogen werden,
welcher es den Jagdbehorden kraft Bundesgericht ermoglicht, fiir die Durch-
fithrung der Einzelmassnahmen — wozu auch Abschiisse zdhlen konnen (vgl.
dazu oben Ziff. V.2.2.1.) — neben Aufsichtsorganen auch Jagdberechtigte zu
beauftragen (nicht weiterfithrend ist vorliegend dagegen Art. 62 JBV, weil
es sich dort um Abschiisse im Rahmen der Sonderjagd handelt). Allerdings
ist erneut darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei nur um punktuelle Mass-
nahmen handelt, welche nicht zur Bestandesregulierung mit einer Regiejagd
im vorliegend zu diskutierenden Sinn vergleichbar sind. Die Mitwirkung
von Jagdberechtigten bei der Erfiillung von Hegeaufgaben ausserhalb der
Patentjagd (Abschiisse von verletzten Tieren und allenfalls zur Wildscha-
denverhiitung) gab es in Graubiinden bis 2006 mit den sog. «freiwilligen
Jagdaufsehern» (Art. 41 Abs. 1 lit. e des KJG in der bis 31. Dezember 2006
geltenden Fassung). Im heutigen Recht fehlt eine entsprechende Grundlage.

Bei einer Einbindung von privaten Jagerinnen und Jégern im Auftrags-
verhéltnis stellen sich zahlreiche Fragen. Eine grosse Herausforderung
wire die Auswahl der beizuziehenden Jdgerinnen und Jéger, zumal die be-
schriankte Regiejagd mit deutlich weniger Jagdberechtigten durchzufiihren
wire, als heute an der Sonderjagd teilnehmen. Angesichts der festzustel-
lenden grossen Nachfrage (3000 Anmeldungen) fiir die gebiihrenpflichtige
Sonderjagd, wiirde die Akzeptanz fiir einen solchen Systemwechsel bei der
Jagerschaft moglicherweise fehlen. Es ist ndmlich zu beriicksichtigen, dass
mit Einfiihrung einer Regiejagd ein erheblicher Teil des Hirsch- und Rehbe-
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standes nicht mehr iiber die freie Patentjagd reguliert wiirde und der {iiber-
wiegende Teil der Jagerschaft von dieser Feinregulierung ausgeschlossen
wire. Ein wesentlicher Punkt wére zudem die Entschddigungsfrage: Es ist
davon auszugehen, dass die beigezogenen Jagerinnen und Jager nicht génz-
lich entschiddigungslos die Aufgabe der Jagdbehorden erledigen wiirden.
Neben allfdlligen Lohnkosten inkl. Sozialleistungen und Versicherungen
wire auch die Abgeltung der eingesetzten Hilfsmittel wie Geldndewagen,
Transportvorrichtungen, jagdliche Ausriistung und Munition einzuberech-
nen. Entweder miisste eine Arbeitsentschdadigung ausbezahlt werden, oder
aber der Kanton miisste den Jdgerinnen und Jdgern zumindest die erlegten
Tiere iiberlassen. Gerade bei einer Entschiddigung in Naturalien (Uberlas-
sung Beute) wire jedoch eine gerechte Losung zu finden, welche die unter-
schiedlichen Erfolgschancen sowie den unterschiedlichen Aufwand pro Ab-
schuss (unwegsames Gelidnde, Bergung der Beute) beriicksichtigt. Ebenso
wire festzulegen, wie die Aufteilung innerhalb einer Jigergruppe zu erfol-
gen hitte. Ausserdem gilt es zu beriicksichtigen, dass die Jagdberechtigten
sich im Vergleich zur heutigen Sonderjagd mit maximal zehn Halbtagen un-
gleich langer zur Verfiigung stellen miissten. Denn auch mit dieser Losung
ist davon auszugehen, dass sich das jagdliche Zeitfenster aufgrund der deut-
lich geringeren personellen Ressourcen verldngern wiirde, was wiederum zu
einer lingeren Storung und somit zu einer grosseren jagdlichen Belastung
der Tiere fithren wiirde.

Fazit: Der Abschussplan kann auch auf einer der Hochjagd nachgelager-
ten Regiejagd unter Einbindung von privaten Jagerinnen und Jagern im Auf-
tragsverhéltnis erfiillt werden. Eine beschrinkte Regiejagd wire mit deut-
lich weniger Jagdberechtigten durchzufiihren, als heute an der Sonderjagd
teilnehmen. Der tiberwiegende Teil der Jagerschaft wire von dieser Fein-
regulierung ausgeschlossen. Fragen wiirden sich im Zusammenhang mit der
Entschiddigung der beauftragten Jdgerinnen und Jiger stellen. Wie bei der
Regiejagd durch die Wildhut wiirde das Zeitfenster fiir die zu tédtigenden
Abschiisse sich gegeniiber der heutigen Sonderjagd (maximal zehn Halbtage)
verldngern.

2.2.3. Regiejagden im kantonalen Vergleich

Eine Regiejagd oder Verwaltungsjagd ist in der Schweiz im Kanton Genf
bekannt. Der Kanton Genf kennt ein Verbot der privaten Jagd, an deren
Stelle erfolgt die Bestandesregulierung durch die Wildhut. Da dies jedoch
ausschliesslich und ganzjiahrig — nicht als Ergdnzung zu einer privaten Jagd —
erfolgt und die Wildpopulationen sich in Bezug auf Bestandeshéhe und Zu-
sammensetzung von denjenigen in Graubiinden stark unterscheiden, kann
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aus dem Genfer System nichts hergeleitet werden fiir die mogliche Ausge-
staltung einer Regiejagd im vorliegend interessierenden Sinn. Ein dhnliches
System wie in Genf konnte im Kanton Ziirich Realitdt werden, wenn die
im September 2018 zur Abstimmung gelangende Volksinitiative «Wild-
hiiter statt Jager» angenommen wiirde. Der Kanton Ziirich kennt heute das
Revierjagdsystem, wie auch die Kantone Luzern, Solothurn, Basel-Stadt,
Baselland, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Thurgau. Dabei wird die
Aufgabe der Bestandesregulierung vollumfédnglich und ganzjahrig den Re-
vierpachtern iibertragen. Ein Blick auf die kantonalen Ausgestaltungen von
Nach- und Sonderjagden in den Patentjagdkantonen zeigt auf, dass in allen
diesen Kantonen ebenso wie in Graubiinden eine erste Bestandesregulie-
rung des Rothirschs auf der Hochjagd (Patentjagd) im September erfolgt.
Eine abschliessende Regulierung des Rothirschs und in mehreren Kantonen
auch des Rehwildes wird im November und Dezember vorgenommen. Diese
der Hochjagd nachgelagerte Regulierungsjagd im Sinne einer zweiten Phase
erfolgt fast durchwegs durch die Jager im Rahmen der Patentjagd. Insgesamt
haben alle Systeme eine recht grosse Ahnlichkeit zum Biindner Zwei-Stu-
fen-Modell. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Kanton Graubiinden mit
einem geschétzten Frithlingsbestand 2018 von 16500 bei Weitem den gross-
ten Rothirschbestand aufweist.

Regiejagden zur Regulierung des Rothirschs beziehungsweise Rehwil-
des werden in einzelnen Kantonen im Sinne eines dritten Eingriffstyps ent-
weder durch die Wildhut oder durch nebenamtliche Jagdaufseher (Beispiel
Kanton Appenzell Ausserrhoden) beziehungsweise die freiwillige Jagdauf-
sicht (Beispiel Kanton Obwalden) durchgefiihrt, wobei es sich um einzelne
bis wenige Dutzend Abschiisse handelt. Im Kanton Glarus wird jéhrlich eine
sogenannte «Beizugsjagd» durchgefiihrt, bei der im Zeitraum vom 2. August
bis 21. Dezember vier Wildhiiter und nach Bedarf ihnen zugeteilte Jager die
noch ausstehenden Abschiisse vornehmen. Die meisten Abschiisse erfolgen
dabei in den Eidgendssischen Jagdbanngebieten auf dem Kantonsgebiet (2017
wurden 125 Stiick Rothirsch erlegt).

In Bezug auf die Regiejagd ist die Regelung im Kanton Wallis hervorzu-
heben. Wird im Kanton Wallis wihrend der ordentlichen Jagd die Abschuss-
zahl gemdss Jagdplanung in den jeweiligen Hirschregionen nicht erreicht,
so werden in der entsprechenden Region die fehlenden Abschiisse in einer
zweiten Phase durch die Wildhut getitigt (Art. 16 des 5-Jahres-Beschlusses
vom 22. Juni 2016 iiber die Ausiibung der Jagd im Wallis fiir die Jahre 2016
bis 2020). Ubersteigt die Anzahl der erforderlichen Abschiisse die Moglich-
keiten der Wildhut, kann die zustdndige Dienststelle in den entsprechenden
Regionen alle oder einen Teil der Abschiisse an bestimmte Jagdpatentinha-
ber iibertragen.
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Das beschriebene Walliser System erscheint auf den ersten Blick als Mo-
dell, welches im Falle einer Annahme der Sonderjagdinitiative auch in Grau-
biinden adaptiert werden kénnte. Bei einer genaueren Betrachtung scheidet
dies jedoch aus folgenden Griinden aus: Der Kanton Wallis weist einen deut-
lich tieferen Rothirschbestand auf, welcher nur rund einen Drittel desjenigen
im Kanton Graubiinden ausmacht. Aufgrund der lebensraumspezifischen
Gegebenheiten, insbesondere der deutlich geringeren Zuwanderung aus aus-
serkantonalen Sommereinstinden, gelingt es im Kanton Wallis regelméssig,
mit der Hochjagd das Rotwild beinahe abschliessend zu regulieren. Entspre-
chend lassen sich die Nachjagden umfangmassig nicht mit der Situation in
Graubiinden vergleichen. So hatte die Walliser Wildhut im Jahre 2014 auf
dem gesamten Kantonsgebiet gerade einmal 40 Stiick Rothirsch nachgelagert
zur Hochjagd zu erlegen. Auch 2015 und 2017 waren in der zweiten Phase le-
diglich lokale Regieabschiisse erforderlich. Eine Nachjagd unter Beizug der
Jagdberechtigten erfolgte 2016. Das Delta zum Abschussziel und damit das
Abschusskontingent fiir die Nachjagd betrug dabei fiir alle 15 Jagdregionen
zusammen 244 Stiick, wobei eine Nachjagd unter Beizug der Jagdberechtig-
ten nur in der Region Goms-Aletsch (102 Stiick) angeordnet wurde. In den
iibrigen 14 Regionen wurden die noch fehlenden 142 Stiick Rothirsch durch
die Wildhut erlegt. Es fehlt somit die Vergleichbarkeit mit der Situation in
Graubiinden, wo von 600 —1800 Tieren auszugehen ist. Auch hinsichtlich des
Zusammenwirkens von Wildhut und Jiagern kann das Beispiel Wallis nicht
als Vorbild fiir die Ausgestaltung der nachgelagerten Jagd im Falle einer
Annahme der Sonderjagdinitiative herangezogen werden. Wird ndmlich im
Wallis entschieden, dass die abschliessende Regulierung nach der Hochjagd
nicht durch die Wildhut erfolgen kann, tritt wiederum eine Patentjagd an die
Stelle der Regiejagd. Eine Patentjagd im November und Dezember wiirde
die Sonderjagdinitiative aber gerade nicht mehr zulassen.

Fazit: Die Ubersicht zeigt, dass in verschiedenen Kantonen jeweils dann
eine Regiejagd durchgefiihrt wird, wenn nach der ordentlichen Hochjagd nur
noch wenige Tiere (<100) zu erlegen sind oder wenn gezielt Eingriffe in den
Jagdbanngebieten vorgenommen werden. Das sind Grossenordnungen (Ab-
schusszahlen), die heute auch die Wildhut in Graubiinden zum Abschussplan
beitrédgt (vgl. oben Tabelle 5). Im Falle einer Annahme der Initiative ginge
es jedoch darum, einen Nachjagd-Abschussplan von 600-1800 Rothirschen
(sowie zusitzlichen 250450 Rehen) mit einer Regiejagd zu erfiillen, je nach
Hochjagdergebnis auf dem ganzen Kantonsgebiet. Dies wére im schweizwei-
ten Vergleich ein Novum und wiirde eine beispielslose Herausforderung fiir
die Jagdbehorden darstellen.
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3. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Mit der Abschaffung der Sonderjagd wiirden zunéchst die Patenteinnah-
men sowie die Abschussgebiihren von bis zu 500000 Franken entfallen:

2015 2016 2017

Jagdplan Sonderjagd

e Rothirsch 1000 1541 1338

e Reh 250 291 336
Anzahl teilnehmende Jagerinnen 1650 2075 1919
und Jager
Einnahmen

. Patentgebﬁhren (Fr 100_/Pat) 165000 Fr. 207500 Fr. 191900 Fr.

° Abschussgebﬁhren (Fr 2—-14.-/ 174000 Fr. 293000 Fr. 216000 Fr.

6.—/kg)

Total 339000 Fr. 500500 Fr. 407900 Fr.

Tabelle 6: Einnahmen Sonderjagd 2015-2017

Da die Tiere, die in eigener Ausiibung des Regalrechts durch die Wild-
hut erlegt werden, dem Kanton zustehen, konnte theoretisch mit einem Er-
16s von rund 560000-650000 Franken aus deren Verwertung gerechnet
werden. Als rechnerisches Beispiel kann diesbeziiglich die Sonderjagd des
Jahres 2017 beigezogen werden, auf welcher 1338 Rothirsche a 40-50 kg zu
9.50 Fr./kg und 336 Rehe a 12 kg zu 12.00 Fr./kg erlegt wurden. Der Erlos
diirfte allerdings tiefer ausfallen, da die bereits bestehende Marktséttigung
aufgrund des Wildbretverkaufs wiahrend der Hochjagd berticksichtigt wer-
den muss. Zudem werden im jetzigen System viele der erlegten Tiere von den
Erlegern zum Eigengebrauch verwertet.

Auf der Aufwandseite stiinde bei einer Regiejagd durch die Wildhut der
zusétzliche personelle Aufwand mit Lohnkosten und mit Kosten fiir die
Arbeitsorganisation vor, wihrend und nach der Jagdausiibung, die eigent-
liche Bejagung, die Bergung und den Transport der erlegten Tiere sowie den
Verkauf des Wildbrets. Eine hinreichend sorgfiltige Bezifferung der Kos-
ten ist derzeit kaum moglich. Als Anhaltspunkt kann genannt werden, dass
fiir die Stelle eines Wildhiiters im Budget mit Lohn-Vollkosten von 120000
Franken gerechnet wird.

Bei einer Regiejagd unter Beizug von Jégerinnen und Jigern diirfte der
Administrationsaufwand fiir die Wildhut in etwa gleich bleiben, der Orga-
nisationsaufwand diirfte hingegen steigen, und weitere Kosten diirften neu
hinzukommen. Aufwandseitig wiren fiir den Kanton die Kosten fiir die
Entschiadigung der Jagerinnen und Jager zu rechnen (Lohnkosten, Versi-
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cherung, Spesenentschiadigungen etc.), welche wiederum kaum abschitzbar
sind. Das Zurverfiigungstellen der erlegten Tiere als Entlohnung scheint auf
den ersten Blick eine naheliegende und kostenneutrale Losung darzustellen.
Es stellen sich jedoch zahlreiche Fragen, wie eine gerechte Verteilung aus-
zusehen hitte (vgl. dazu vorne Ziff. IV.2.2.2.). Uberdies ist fraglich, ob eine
solche Regelung aufgrund der langen Einsatzdauer (Einsatz kleiner Anzahl
Jagerinnen und Jdager wihrend November bis Januar) geniigend attraktiv
wire.

Zusammenfassend konnen die wesentlichen Auswirkungen der Einfiih-
rung einer Regiejagd mit Wildhut und/oder unter Beizug von privaten Jagd-
berechtigten im Sinne «einer Regiejagd in beschrinktem Umfang» gemiss

nachfolgender Ubersicht konzeptionell dargestellt werden:

Position: Regiejagd durch Regiejagd mit Sonderjagd als

Wildhut Beizug privater Patentjagd (heute)
Jagdbefugter

Einnahmen Kanton keine keine Fr. 100.—/Patent

aus Patentgebiihren

Einnahmen Kanton keine keine Fr.2.-/4.-/6.-/kg

aus Abschuss-

gebiihren

Eigentum Jagdbeute Kanton Kanton Jagdberechtigte

(Art. 10 Abs. 2KJG) | (Art. 10 Abs. 2KJG) | (Art. 10 Abs. 1 KIG)
Erlos Kanton aus ca. 40-50 kg/ ca.40-50 kg/ keine

Wildbret Tier (Hirsch) a ca. Tier (Hirsch) a ca.
Fr. 9.50 und ca. Fr. 9.50 und ca.
12 kg/Tier (Reh) a 12 kg/Tier (Reh) a
ca. Fr. 12.00 ca. Fr. 12.00
Jagdorgani- Behorde/Wildhut Behorde/Wildhut Behorde/Wildhut
sation
Jagdadminis- keine Behorde/Wildhut Behorde/Wildhut
tration
5 Ausfithrung Wildhut Jagdberechtigte Jagdberechtigte
2 | Jagd
<0
é Abtransport Wildhut Jagdberechtigte Jagdberechtigte
Beute
Verwertung Wildhut Wildhut Jagdberechtigte
Beute
Jagdaufsicht Wildhut Wildhut Wildhut
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Position: Regiejagd durch Regiejagd mit Sonderjagd als
Wildhut Beizug privater Patentjagd (heute)
Jagdbefugter
Entschiidigung Spe- gemiiss Arbeitsver- gemdss Auftrags- keine
sen/Aufwand durch | trag/Personalrecht verhiltnis
Kanton Benutzung priva-
tes Fz, Benutzung
Waffe und Ausriis-
tung, Munition etc.
Lohn/Besoldung gemiss Arbeitsver- gemdss Auftrags- keine
durch Kanton trag/Personalrecht verhiltnis
Tages- bzw. Stun-
denhonorar und/
oder Uberlassung
Beute
Versicherung Kanton als Sache des Jagdbe- Sache des Jagdbe-
Arbeitgeber fugten (Art. 16 JSG) | fugten (Art. 16 JSG)

Tabelle 7: Gegeniiberstellung Einnahmen- und Aufwandpositionen bei der
heutigen Sonderjagd und Varianten einer Regiejagd

Da die Regulierung der Wildbestidnde die Kernaufgabe der Jagd ist, ist es
naheliegend, dass allenfalls entstehende Auslagen durch die Ertrége aus den
iibrigen Jagden gedeckt werden miissten (vgl. Kap. I11.1.3.). Gemiss Art. 21
KJG miissen die Aufwendungen des Jagdwesens durch die Patent- und Ab-
schussgebiihren gedeckt werden.

VI. Beurteilung der Initiative

Das heutige Zwei-Stufen-Konzept wird seit iiber 40 Jahren gelebt und hat
sich bewiihrt. Die mit der Initiative angestrebte Anderung wiirde das bishe-
rige Modell der Wildbestandsregelung erheblich verandern (Bundesgerichts-
urteil 1C_208/2016, Erw. 8). Die Sonderjagdinitiative wiirde gut funktionie-
rende Managementkonzepte, die in einem langjihrigen Dialog zwischen den
verschiedenen Amtsstellen und unter den Vertretern der Jégerschaft ent-
wickelt wurden, aushebeln. Das heutige System zeichnet sich dadurch aus,
dass es die erforderliche Flexibilitdt fiir die Feinregulierung gewihrleistet,
sowohl in Bezug auf die regional abgestimmte Erfiillung des Abschussplans
als auch in Bezug auf den Einsatz der (personellen) Ressourcen.

Mit der Hochjagd geméiss Sonderjagdinitiative kann die Biindner Jagd
ihre gesetzlich festgelegte Aufgabe nur unter Einfiithrung einer Regiejagd ab
1. November erfiillen. Bei der Durchfithrung von Regiejagden sind aber zahl-
reiche Fragen offen. Will man die bisher mit den Abschusspldnen verfolgte
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Regulation weiterfithren, ist davon auszugehen, dass umfangreiche Regie-
jagden erforderlich sind, welche je nach Ausgestaltung sich gar linger in den
Winter hineinziehen als die heutige Sonderjagd. Gelingt die korrigierende
Bestandesregulierung iiber die Regiejagd nicht, so konnte die Gesamtpopu-
lation beim Rothirsch nicht mehr ausreichend gesteuert werden. Insbeson-
dere wiirde dies fiir die Vorkommen in den Wintereinstandsgebieten sowie
fiir zuwandernde Populationen gelten. Die Regierung ist zudem der Ansicht,
dass die Erreichung des Abschussplans weiterhin vollumfédnglich durch die
Biindner Jagerinnen und die Biindner Jager erfiillt werden sollte, was mit der
Annahme der Initiative nicht mehr gegeben wire.

Gemiss Art. 15 Abs. 2 KV kann der Grosse Rat jeder Initiative einen
Gegenvorschlag gegeniiberstellen. Dies ist nach Auffassung der Regierung
vorliegend nicht angezeigt. Wie vorstehend dargelegt, ist eine abschliessende
und nachhaltige Bestandesregulierung in den Monaten September und Ok-
tober faktisch nicht moglich. Ein Zugriff insbesondere auf die Wanderpopu-
lationen erfordert zwingend eine zeitlich nachgelagerte Bejagung nach dem
1. November. Mit der heute gesetzlich verankerten Sonderjagd verfiigt der
Kanton bereits iiber ein addquates und bewihrtes Instrument zur Vornahme
der notwendigen nachgelagerten Jagd. Mit diesem lenkenden Instrument
kann flexibel auf regional oder lokal auftretende Ungleichgewichte beim
Hirsch-, Reh- und Wildschweinbestand unter effizientem Einsatz der Res-
sourcen reagiert werden. Das aktuelle zweistufige Bejagungsmodell, welches
laufend optimiert wird, ermoglicht insofern eine fachgerechte und den regio-
nalen Bedingungen angepasste Regulierung der Wildbestédnde.
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VII. Antrige

Gestiitzt auf diese Ausfithrungen beantragen wir Ihnen:
1. Auf die Vorlage einzutreten;
2. Die kantonale «Volksinitiative zur Abschaffung der Sonderjagd (Sonder-

jagdinitiative)» dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Standesprésident, sehr geehrte Da-
men und Herren, den Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.

Namens der Regierung

Der Président: Cavigelli
Der Kanzleidirektor: Spadin
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740.000

Auszug aus dem Geltenden Recht

Kantonales Jagdgesetz * (KJG)

Vom 4. Juni 1989 (Stand 1. Mai 2017)

Vom Volke angenommen am 4. Juni 1989

3. Regelung der Jagd

Art. 11 Jagdzeiten Abschusspldne

! Die Regierung legt die Jagdzeiten in den Zeitrdumen gemiss Absatz 2 derart fest,
dass die Abschusspldne innert moglichst kurzer Zeit erfiillt werden kénnen. Auf die
Paarungszeit ist Riicksicht zunehmen.

% Die Jagdzeiten sind in folgenden Zeitrdumen anzusetzen: *

a)  Hochjagd: Im Monat September, insgesamt hochstens 21 Tage mit der Mog-
lichkeit eines Jagdunterbruchs fiir die Dauer von mindestens drei aufeinander
folgenden Tagen;

b) * Steinwildjagd: 1. Oktober bis 15. November;

c¢)  Niederjagd: 1. Oktober bis 30. November, fiir Birkhahn und Schneehuhn erst
ab 16. Oktober;

d) * Passjagd: 1. November bis Ende Februar, fiir Dachse bis 15. Januar, fiir Edel-
und Steinmarder bis 15. Februar.

3 Mit der Festlegung der Wildschutzgebiete und der Regelung der Jagd ist anzustre-

ben, dass die Abschussplédne moglichst in den Zeitrdumen gemiss Absatz 2 erfiillt

werden.

* Werden die Abschusspline in den Zeitrdumen gemiss Absatz 2 dieser Bestim-

mung nicht erfiillt, kann die Regierung zur Regulierung der Wildbestinde Sonder-

jagden bis langstens 20. Dezember anordnen. *

* Die Regierung erlisst die notigen Bestimmungen fiir die Durchfithrung von Son-

derjagden. Dabei kann sie aufgrund der Zahl des zu erlegenden Wildes und der

Grosse des Jagdgebietes die Giiltigkeit des Jagdpatentes auf bestimmte Gebiete be-

schrianken. Ebenso kann sie die Anzahl der Jagdpatente begrenzen. *

* Anderungstabellen am Schluss des Erlasses

608









	Botschaft Heft Nr. 6 / 2018-2019
	I. Ausgangslage
	II. Die Initiative
	1. Wortlaut der Initiative
	2. Zielsetzungen der Initiative

	III. Die Jagdplanung in Graubünden
	1. Gesetzliche Grundlagen
	1.1. Bundesrechtlicher Rahmen
	1.2. Jagdregal und kantonale Jagdplanung
	1.3. Ausgestaltung der Hochjagd
	2. Aufgaben und Ziele der Jagd
	2.1. Gesunde und an den Lebensraum angepasste Wildbestände
	2.2. Verhinderung von Verbiss- und Schälschäden im (Schutz-)Wald
	2.3. Wildschadenverhütung in der Landwirtschaft
	2.4. Angemessene Nutzung der Wildbestände
	3. Zentrale Herausforderungen für die Jagdplanung
	3.1. Hohe Nachwuchsrate bei Rothirsch und Reh
	3.2. Wachsende Wildbestände
	3.3. Sommereinstände des Rothirschs und Wanderpopulationen
	3.4. Zunehmende Verbiss- und Schälschäden im (Schutz-)Wald
	3.5. Konflikte mit der Landwirtschaft

	IV. Das heutige Zwei-Stufen-Konzept
	1. Grundsätzliches
	2. Entwicklung der Sonderjagd
	3. Massnahmen zur Steigerung der Jagdstrecke während der Hochjagd
	3.1. Verlängerung der Hochjagd
	3.2. Unterbruch während der Hochjagd
	3.3. Bewirtschaftung der Wildschutzgebiete
	3.4. Freigabe von Hirschkälbern, Rehkitzen und laktierenden Muttertieren 
	3.5. Pilotprojekt im Prättigau
	3.6. Massnahmen im Domleschg
	3.7. Fazit

	V. Auswirkungen einer Annahme der Initiative
	1. Bestandesregulierung im September und Oktober
	2. Einführung einer Regiejagd
	2.1. Zulässigkeit einer Regiejagd
	2.2. Mögliche Varianten der Regiejagd
	2.2.1. Regiejagd durch Wildhüter
	2.2.2. Regiejagd unter Beizug von privaten Jägerinnen und Jägern
	2.2.3. Regiejagden im kantonalen Vergleich
	3. Finanzielle und personelle Auswirkungen

	VI. Beurteilung der Initiative
	VII. Anträge


